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Gestützt auf Ziffer 2.21a der Prüfungsordnung für die höhere Fachprüfung für Steuerexpertinnen 

und Steuerexperten vom  erlässt die Prüfungskommission die folgende Wegleitung: 

1 Allgemeines 

Mit der Wegleitung bestimmt die Prüfungskommission einerseits die Durchführung sowie 

den Inhalt und die Anforderungen der einzelnen Modulprüfungen und andererseits die 

Anforderungen und den Stoff der Abschlussprüfung.. 

Die Prüfung teilt sich in sechs Teilprüfungen (als Modulprüfungen bezeichnet) und eine 

abschliessende Abschlussprüfung. 

2 Definitionen 

Konsekutiver Studiengang 

Zur Prüfung zugelassen wird u.a., wer einen konsekutiven Master in Betriebsökonomie 

oder Wirtschaftsrecht einer schweizerischen Fachhochschule oder einer schweizerischen 

juristischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Hochschule besitzt (Ziffer 3.31a Prü-

fungsordnung). Als konsekutiver Studiengang im Sinne dieser Bestimmung wird ein Aus-

bildungs-Studienprogramm bezeichnet, das aus einem Bachelor und einem darauf auf-

bauenden Master besteht. Zwischen dem Bachelor und dem Master muss ein fachlicher 

Zusammenhang bestehen, d.h. sie bauen inhaltlich aufeinander auf, dies im Gegensatz 

zu einem nicht-konsekutiven oder einem weiterbildenden Masterstudiengang. 

3 Modulprüfungen 

3.1 Organisation 

3.1.1 Ausschreibung 

Die Modulprüfungen werden mindestens 5 Monate vor Prüfungsbeginn in allen drei Amts-

sprachen ausgeschrieben. 

Die Ausschreibung orientiert über 

- - die Prüfungsdaten; 

- - die Prüfungsgebühr; 

- - die Anmeldestelle; 

- - die Anmeldefrist; 

- - die geltende Prüfungsordnung und Wegleitung. 

3.1.2 Anmeldung 

Die Anmeldung hat unter Verwendung der elektronischen Anmeldeformulare zu erfolgen. 

Der unterzeichnete Ausdruck der elektronischen Anmeldeformulare ist mitsamt Beilagen 

vor dem für die Anmeldung festgelegten Stichtag beizubringen. 

Mit der Anmeldung anerkennt die Kandidatin oder der Kandidat die Wegleitung und die 

Prüfungsgebühren gemäss Prüfungsausschreibung. 
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3.1.3 Zulassung 

Zu den Modulprüfungen wird zugelassen, wer die Zulassungsbedingungen hinsichtlich 

Vorbildung gemäss Ziffer 3.31a der Prüfungsordnung erfüllt. 

Vorbehalten bleibt die fristgerechte Überweisung der Prüfungsgebühr nach Ziffer 3.1.5 

der Wegleitung. 

3.1.4 Zulassungsentscheid 

Der Entscheid über die Zulassung zur Modulprüfung wird der Bewerberin oder dem Be-

werber mindestens drei Monate vor Beginn der Prüfungen schriftlich mitgeteilt.  

3.1.5 Kosten 

Für die Modulprüfungen wird eine Prüfungsgebühr und ein allfälliges separates Material-

geld erhoben. Die Kandidatinnen und Kandidaten entrichten nach bestätigter Zulassung 

die Prüfungsgebühr und das Materialgeld. Für Abklärungen und Entscheide über die Zu-

lassung wird ebenfalls eine Gebühr erhoben. 

Wer nach Ziffer 4.2 der Prüfungsordnung fristgerecht zurücktritt oder aus entschuldbaren 

Gründen von einer Prüfung zurücktreten muss, der oder dem wird der einbezahlte Betrag 

unter Abzug der entstandenen Kosten rückerstattet. Wer eine Prüfung abbricht oder nicht 

besteht, hat keinen Anspruch auf Rückerstattung. 

Im Falle der Gutheissung einer Beschwerde einer Kandidatin oder eines Kandidaten ge-

gen eine frühere Prüfung werden die Prüfungsgebühren für eine vorsorglich erfolgte An-

meldung für eine Wiederholung der Prüfung vollumfänglich zurückerstattet. 

Auslagen für Reise, Unterkunft, Verpflegung und Versicherung während einer Prüfung 

gehen zulasten der Kandidatinnen und Kandidaten. 

3.1.6 Durchführung der Modulprüfung 

Für das Aufgebot, den Rücktritt, die Nichtzulassung und den Ausschluss, die Prüfungs-

aufsicht, Expertinnen und Experten, den Abschluss und die Notensitzung bei den Mo-

dulprüfungen gelten die Regelungen von Ziffer 4.1 ff. der Prüfungsordnung sinngemäss.  

3.1.7 Prüfungsteile 

Die Modulprüfungen umfassen folgende Module und bestehen ausschliesslich aus 

schriftlichen Klausurarbeiten: 

- - Steuern natürlicher Personen; 

- - Unternehmenssteuerrecht; 

- - Interkantonales und internationales Steuerrecht; 

- - Mehrwertsteuern; 

- - Betriebswirtschaftslehre; 

- - Recht. 

Die Klausurarbeiten dauern jeweils 90 Minuten. 

3.1.8 Prüfungsbefreiung 

Die Befreiung von einer Modulprüfung erfolgt ausschliesslich auf Antrag. Sie hat Auswir-

kungen auf die Berechnung der massgeblichen Notenpunkte. 

In den Fällen der beiden letzten Absätze dieser Ziffer (Betriebswirtschaft und Recht) be-

steht ein Anspruch auf Prüfungsbefreiung; ansonsten wird das Gesuch im Einzelfall ge-

prüft und darüber entschieden. Nie als "vorgängig erbrachte Lernleistungen" werden "in-
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terne" Prüfungen bzw. Trainingsprüfungen anerkannt, welche im Rahmen der von Dritten 

ausdrücklich zur Vorbereitung auf die höhere Fachprüfung für Steuerexperten angebote-

nen Ausbildungsdienstleistungen abgelegt worden sind. 

Anträge auf Befreiung von einer Modulprüfung aufgrund vorgängig erbrachter Lernleis-

tungen bzw. früher abgeschlossener Ausbildungen sind mindestens vier Monate vor Be-

ginn der Prüfungen dem Prüfungssekretariat zuhanden der Prüfungskommission einzu-

reichen. Diese entscheidet abschliessend über die Befreiung. 

Das Prüfungssekretariat führt eine öffentlich zugängliche Liste, welche Auskunft über die 

zu einer Befreiung führenden Abschlüsse gibt. Die Liste wird jeweils nach Durchführen 

der Modulprüfungen revidiert und ist alsdann bis zur nächsten Modulprüfung verbindlich.  

Von der Modulprüfung Betriebswirtschaftslehre wird befreit, wer über einen der folgenden 

Abschlüsse verfügt: 

- Bachelor- oder Masterabschluss (resp. Lizentiat oder Diplom) oder Doktorat in Be-

triebswirtschaft einer Schweizer Universität oder Fachhochschule; 

- eidg. Diplom als Wirtschaftsprüferin oder Wirtschaftsprüfer; 

- eidg. Diplom als Treuhandexpertin oder Treuhandexperte; 

- eidg. Diplom als Expertin oder Experte in Rechnungslegung und Controlling. 

Vom Modul Recht wird befreit, wer über einen Bachelor oder konsekutiven Master (resp. 

Lizentiat oder Diplom) in Schweizer Recht einer Schweizer Universität oder Fachhoch-

schule verfügt. 

Die Prüfungskommission kann Universitäten und anderen Ausbildungsinstitutionen ver-

bindliche Zusagen machen, welche den Absolventinnen und Absolventen von Lehrgän-

gen dann einen Anspruch auf Befreiung von Modulprüfungen einräumen, wenn sie die 

zum vornherein festgelegten Kriterien erfüllen. 

3.1.9 Beurteilung und Notenwerte 

Die Beurteilung jeder einzelnen Modulprüfung erfolgt mit Notenwerten. Für die Notenwer-

te gilt Ziffer 6.3 der Prüfungsordnung.  

3.1.10 Wiederholung 

Modulprüfungen können anlässlich einer nächsten ordentlich festgesetzten Prüfung ein-

zeln wiederholt werden. Massgebend für den Prüfungsinhalt ist die zum Zeitpunkt der 

Wiederholung der Prüfung gültige Fassung der Prüfungsordnung und Wegleitung. 

3.1.11 Bescheinigung 

Jede Kandidatin und jeder Kandidat erhält für jede absolvierte Modulprüfung eine Be-

scheinigung mit der erzielten Note.  

3.2 Prüfungsanforderungen 

Die Kandidatin oder der Kandidat kann die Grundlagen der nachfolgend aufgeführten 

Prüfungsgebiete beschreiben, mit eigenen Worten begründen und auf gängige Sachver-

halte anwenden mit Einschluss der Grundzüge der Steuerplanung. Die Kandidatin oder 

der Kandidat berücksichtigt die direkte Bundessteuer, kantonale Einkommens- und Ver-

mögenssteuern sowie kantonale Gewinn- und Kapitalsteuern inklusive Grundstückge-

winnsteuern, Handänderungssteuern, die Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, die 

Mehrwertsteuer, die sozialversicherungs- und zollrechtlichen Konsequenzen, sowie die 

allgemeinen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Neben den gesetzli-

chen Regelungen in der im Prüfungsjahr massgebenden Fassung sind auch die ein-
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schlägige Doktrin und Praxis in die Überlegungen einzubeziehen. Die seit dem Erlass 

dieser Weg-leitung geänderte oder neue Gesetzgebung muss auch beherrscht werden. 

Die Fragestellungen bei den einzelnen Modulen umfassen nicht abschliessend den fol-

genden Prüfungsstoff. 

3.3 Prüfungsstoff 

3.3.1 Steuern natürlicher Personen 

- Steuerhoheit 

- Subjektive Steuerpflicht 

- Einkommensbegriff / Realisationsbegriff / Zeitliche Bemessung 

- Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit inkl. Lohnausweis, Lohnquellen-

steuer und vereinfachtes Abrechnungsverfahren 

- Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit  

- Einkommen aus beweglichen Vermögen inkl. Teilbesteuerung 

- Einkommen aus unbeweglichem Vermögen  

- Übrige Einkünfte 

- Steuerfreie Einkünfte 

- Ermittlung des Reineinkommens 

- Sozialabzüge und Steuerfreibeträge 

- Steuerberechnung bei der Einkommenssteuer 

- Handänderungen an Grundstücken 

- Ermittlung des Grundstückgewinns / Steuerberechnung 

- Ermittlung der Handänderungssteuer 

- Ermittlung des steuerbaren Vermögens / Steuerberechnung 

- Sozialversicherungsabgaben und Vorsorge / Abzugsfähigkeit und Besteuerung 

- Berechnung von Sozialversicherungsabgaben 

- Steuerpflicht bei Erbschaft und Schenkung / Bemessung und Steuerberechnung 

3.3.2 Steuern der Unternehmen 

Gewinnermittlung bei selbständiger Erwerbstätigkeit, bei Personen- und Kapitalgesell-

schaften, bei Vereinen, Stiftungen und übrigen juristischen Personen, bei Körperschaften 

und Anstalten sowie bei ausländischen Handelsgesellschaften und andere ausländische 

Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit 

- Buchführung / Bilanzkorrektur und Bilanzberichtigung / Massgeblichkeitsprinzip 

- Buchwert, Einkommenssteuerwert und Gewinnsteuerwert 

- Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen  

- Steuerpositionen im Jahresabschluss und im Konzernabschluss (laufende und laten-

te Steuern mit Einschluss schweizerischer Besonderheiten, Offenlegung und Gegen-

überstellung SWISS GAAP FER, IFRS, US GAAP, OR)  

- Zeitliche Bemessung  

- Verlustverrechnung mit Einschluss interkantonaler und internationaler Verhältnisse 

- Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen / Präponderanzmethode 

- Kapitaleinlagen und Kapitalentnahmen 

- Geschäfts- und Privataufwand 

- Kapitalgesellschaft und Anteilseigner 

- Genossenschaft und Genossenschafter 

- Personenunternehmen und Gesellschafter 

- Konsortien 

- Beteiligungsabzug auf Erträgen und Kapitalgewinnen 

- Teilbesteuerung 

- Gewinnentnahmen inkl. verdeckte Vorteilzuwendungen 

- Besonderer Steuerstatus, Holding-, Domizil-, Verwaltungs- und gemischte Gesell-

schaften 

- Handänderungen an Grundstücken 
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- Ermittlung des Grundstückgewinns / Steuerberechnung 

- Ermittlung der Handänderungssteuer 

- Steuerbefreiung / Steuervergünstigungen 

- Sozialversicherungen und berufliche Vorsorge mit Einschluss der Ermittlung der Ar-

beitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge sowie der Beiträge von Einkommen aus selb-

ständiger Erwerbstätigkeit. 

3.3.3 Interkantonales und internationales Steuerrecht 

Interkantonales Steuerrecht 

- Steuerdomizile natürlicher und juristischer Personen, sowie von Personengesell-

schaften und Erbengemeinschaften 

- Interkantonale Zuteilungsnormen bei Einkommens-, Vermögens-, Gewinn-, Kapital-

steuern, sowie bei Erbschaften und Schenkungen  

- Zuteilung der Abzüge (Gewinnungskosten, Sozialabzüge etc.)  

- Getrennter Wohnsitz der Ehegatten 

- Interkantonale Verlustverrechnung  

- Berechnung der den einzelnen Steuerhoheiten zugeteilten Steuerfaktoren  

Internationales Steuerrecht 

- Wesen und Zweck der Doppelbesteuerungsabkommen 

- Geltungsbereich von Doppelbesteuerungsabkommen 

- Begriffsbestimmungen gemäss OECD-Musterabkommen 

- Zuteilungsnormen / Besteuerung des Einkommens und Vermögens 

- Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung  

- Besondere Bestimmungen des OECD-Musterabkommens 

3.3.4 Mehrwertsteuer 

- Wesen der Mehrwertsteuer 

- Begriffe / Territorialität / Ort der Leistung 

- Steuersubjekt und -objekt (Inland-, Bezugs- und Einfuhrsteuer) 

- Bemessungsgrundlage und Steuersätze 

- Rechnungsstellung- und Steuerausweis 

- Vorsteuerabzug 

- Ermittlung, Entstehung der Steuerforderung / Verfahrensrecht 

- Straf-, Schluss und Übergangsbestimmungen  

3.3.5 Betriebswirtschaftslehre 

- Finanzielles Rechnungswesen 

- Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung, Bewertungsgrundsätze gemäss 

Obligationenrecht 

- Grundzüge und Unterschiede verschiedener Rechnungslegungsstandards: Obligati-

onenrecht, SWISS GAAP FER, IFRS und US GAAP 

- Berechnung der Kennzahlen von Bilanz und Erfolgsrechnung (inkl. Cash-Flow- Ana-

lyse, Aktivitätskennzahlen etc.) 

- Analyse des Jahresabschlusses 

-  Buchführung und Rechnungslegung in besonderen Fällen wie z.B. Gründung, Um-

strukturierungen, Sanierungen etc. 

- Unternehmensbewertung 

- Konzernrechnung (Merkmale und wesentliche Unterschiede zwischen Obligationen-

recht, SWISS GAAP FER; IFRS und US GAAP) 

- Konsolidierung  

- Steuerpositionen im Konzernabschluss (laufende und latente Steuern mit Einschluss 

schweizerischer Besonderheiten, Offenlegung, Gegenüberstellung SWISS GAAP 

FER, IFRS, US GAAP, OR) 
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- Finanzierung und Finanzplanung (Grundlagen, Vorgehen, Kontrolle, Beurteilung, Op-

timierung) 

- Investition und Investitionspolitik (steuerliche Aspekte, optimale Abschreibungspolitik, 

Investitionspolitik im nationalen und internationalen Konzern) sowie Businessplan 

(Zweck, Darstellungsformen, Beurteilung)  

- Umstrukturierungen, Sanierungen und Liquidation 

- Personalvorsorgeeinrichtungen 

- Organisation und Führung mit Einschluss der Führungsinstrumente (Organigramm, 

Stellenbeschreibung, Funktionsmatrix, Lohnsysteme, Break-even-Analyse, Finanz-

planungsinstrumente etc.) 

3.3.6 Recht 

- Staatsrecht 

- Personenrecht 

- Familienrecht 

- Erbrecht 

- Sachenrecht 

- Obligationenrecht (allgemeiner und besonderer Teil inkl. Innominatverträge) 

- Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 

- Revisionsrecht 

- Fusionsgesetz 

- Verwaltungsrecht 

- Strafrecht insbesondere Steuer- und Abgabenstrafrecht 

- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 

4 Abschlussprüfung 

4.1 Prüfungsanforderungen 

Hinweise betreffend die Organisation (Anmeldung, Zulassung, usw.) sind in der Prü-

fungsordnung ab Ziffer 3 beschrieben. 

Die Kandidatin oder der Kandidat kann komplexe fachübergreifende Fragen (Lebens-

sachverhalte) vertieft bearbeiten und anspruchsvolle Sachverhalte analysieren und beur-

teilen. Die Kandidatin oder der Kandidat erarbeitet Lösungen, welche steuerplanerisch 

optimiert sind und die nicht steuerlichen Interessen der involvierten Parteien berücksich-

tigen. Neben den relevanten Rechtsgrund-lagen, der Doktrin, der Rechtsprechung und 

der Praxis müssen auch Entwicklungstendenzen und geplante Gesetzesänderungen be-

nannt und beurteilt werden können.  

Die Kandidatin oder der Kandidat berücksichtigt das gesamte schweizerische und inter-

nationale Abgaberecht mit Einschluss des Sozialversicherungsrechts, sowie die in der 

Steuerpraxis spezifischen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen. Die seit 

dem Erlass dieser Wegleitung geänderte oder neue Gesetzgebung, Doktrin, Rechtspre-

chung und Praxis müssen auch beherrscht werden. 

Die Fragestellungen umfassen nebst dem Prüfungsstoff gemäss Ziffer 3.3 nicht ab-

schliessend den folgenden Prüfungsstoff. 

4.2 Prüfungsstoff  

4.2.1 Steuern  

Natürliche Personen, u.a. 
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- Wertschriftenerträge wie Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen, kombinierten Pro-

dukten, Gratisaktien, Rückkauf eigener Aktien etc. 

- Beurteilung einer steueroptimierten Vermögensanlage mit Bankprodukten, Immobi-

lien und Versicherungsprodukten 

- Erträge aus Immaterialgüterrechten 

- Rückerstattung der Verrechnungssteuer und ausländischer Quellensteuern 

- Mitarbeiterbeteiligungen 

- Steuerliche Behandlung von Schadenersatz-, Genugtuungs- und übrigen Versiche-

rungsleistungen bei Krankheit und Unfall 

- Nutzniessung und Wohnrecht 

- Besteuerung nach dem Aufwand 

- Spezialsteuern bei Immobilien 

- Gewerbsmässiger Handel mit Liegenschaften, Wertschriften und anderen Wirt-

schaftsgütern 

- Zeitliche Bemessung 

- Vorsorge mit Einschluss der steueroptimierten Vorsorgeplanung 

Steuern der Unternehmen, u.a. 

- Gründung, Liquidation und Übertragung von Einzelunternehmen, Personen- und Ka-

pitalgesell-schaften 

- Kauf und Verkauf von Beteiligungen und Geschäftsbetrieben 

- Gratisaktien, Rückkauf eigener Aktien, Mantelhandel 

- Transponierung, direkte und indirekte Teil- und Totalliquidation 

- Nachfolgeregelungen, Management Buy-out  

- Umstrukturierungen von Kapitalgesellschaften und Personenunternehmen 

- Ersatzbeschaffung 

- Besteuerung von Unternehmensimmobilien 

- Leistungsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen 

- Sanierung 

- Standortplanung 

Interkantonales Steuerrecht, u.a. 

- Interkantonale Steuerausscheidungen für natürliche Personen und Unternehmungen 

mit Einschluss von Grundbesitz, Liegenschaftshandel und interkantonale Verlustver-

rechnung 

- Interkantonale Steuerausscheidungen bei Erbschaften und Schenkungen 

Internationales Steuerrecht, u.a. 

- Internrechtliche Bestimmungen 

- Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz 

- Missbrauchsbestimmungen (BRB 1962/1999 und einzelne Doppelbesteuerungsab-

kommen) 

- Verständigungsverfahren / Amts- und Rechtshilfe bzw. IRSG 

- Verrechnungspreise (Transfer Pricing)  

- EU-Zinsbesteuerungsabkommen 

- Grundlagen des europäischen Steuerrechts, Grundfreiheiten, EU-Mutter-Tochter-

Richtlinie ein-schliesslich EUGH-Rechtsprechung 

- Vermeidung der Doppelbesteuerung / Pauschale Steueranrechnung 

- Rückerstattung ausländischer Quellensteuern 

- Expatriates 

Mehrwertsteuer, u.a. 

- Nutzungsänderungen 
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- Eigenverbrauch und Einlageentsteuerung  

- Übertragung eines Gesamt- oder eines Teilvermögens 

- Gemischte Verwendung 

- Ermittlung der Vorsteuer 

- Gruppenbesteuerung 

- Optionen 

- Besonderheiten bei Gemeinwesen, Hotel- und Gastgewerbe, Kultur, Luftverkehr, 

Forschung und Entwicklung, Bildung und Bauwerken 

- Subventionen, Spenden, Sponsoring  

- Privatanteile und Leistungen des Arbeitgebers an das Personal 

- Saldo- und Pauschalsteuersätze 

- Besonderheiten im Finanzwesen 

- Steuerbefreite Umsätze und Entlastungen im Bereich der Diplomatie 

- Erhebungs-, Erstattungsverfahren und Deklaration 

- MWST-Kontrolle 

- Risk Management 

- Mehrwertsteuerverfahren, inkl. Steuer- und Abgabenstrafrecht 

- Non-Profit-Organisationen 

Veranlagungsverfahren, u.a. 

- Organisation und Zuständigkeiten der eidgenössischen sowie der kantonalen Steu-

erbehörden des Wohnsitz- und Arbeitskantons 

- Mitwirkungsrechte und -pflichten von Steuerpflichtigen 

- Folgen bei Verletzung der Verfahrenspflichten 

- Untersuchungsgrundsatz und -pflichten der Steuerbehörden 

- Ermessensveranlagung 

- Vorabbescheide (Ruling) 

Rechtsmittelverfahren, u.a. 

- Organisation und Zuständigkeiten der eidgenössischen Behörden und Gerichte sowie 

derjenigen des Wohnsitz- und des Arbeitskantons 

- Instanzenzug 

- Prozess- und Sachurteilsvoraussetzungen 

- ordentliche und ausserordentliche Rechtsmittel 

- Verfahrensgrundsätze im Einsprache- und Beschwerdeverfahren 

Nachsteuerverfahren, u.a.  

- Zuständigkeiten 

- Einleitungsvoraussetzungen 

- Verjährungsfristen 

Revisionsverfahren, u.a. 

- Zuständigkeiten 

- Revisionsgründe 

- Abänderung von rechtskräftigen Verfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen 

- Berichtigung von Rechnungs- und Schreibfehlern 

Steuerstrafrecht, u.a. 

- Steuerstraftatbestände 

- Steuerstrafverfahren 

- Zuständigkeiten 

- Rechte und Pflichten der Steuerbehörde und der steuerpflichtigen Person 
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- Selbstanzeige 

- Strafzumessung sowie Strafmilderungs- und -erhöhungsgründe 

- Teilnahme, insbesondere Strafbarkeit des Steuervertreters 

- Strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen 

- Untersuchungsgrundsätze 

- Besonderheiten im Zusammenwirken von Nachsteuer- und Bussenverfahren 

Steuerbezug und Steuerentrichtung, u.a.  

- Steuersatz und Multiplikator 

- Steuerrechnung, provisorischer und definitiver Bezug, Kontokorrentsystem und Ver-

zinsung 

- Zahlungserleichterungen und Steuererlass 

- Steuersicherungs- und Vollstreckungsmassnahmen 

- Bezugsverjährung 

4.2.2 Betriebswirtschaft 

Kein zusätzlicher Prüfungsstoff. Die gestellten Aufgaben und Fragen beziehen sich auf 

Sachverhalte, die Steuerexperten in ihrem Arbeitsumfeld als Grundlage für die steuerli-

che Beurteilung antreffen. Bitte beachten Sie die Ziffer 3.3.5 der Wegleitung. 

4.2.3 Recht 

Kein zusätzlicher Prüfungsstoff. Die gestellten Aufgaben und Fragen beziehen sich auf 

Sachverhalte, die Steuerexperten in ihrem Arbeitsumfeld als Grundlage für die steuerli-

che Beurteilung antreffen. Bitte beachten Sie die Ziffer 3.3.6 der Wegleitung. 

5 Diplomarbeit und Kolloquium 

5.1 Diplomarbeit 

Die Diplomarbeit stellt eine Falllösung dar, mit welcher die Kandidatin oder der Kandidat 

den Nachweis erbringen soll, dass sie oder er über die erforderlichen steuerlichen, recht-

lichen und betriebswirtschaftlichen Kenntnisse verfügt, die sie oder ihn neben der selb-

ständigen Tätigkeit im Steuerbereich auch befähigen, als Beraterin oder Berater zu wir-

ken. Die Kandidatin oder der Kandidat muss auch in der Lage sein, einen Bericht zu ver-

fassen, in dem Probleme und Ergebnisse klar und übersichtlich dargestellt sind. 

Die Diplomarbeit entspricht insofern der Praxis der Steuerexpertin und des Steuerexper-

ten, als eine bestimmte Aufgabe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllt werden muss. 

Ein wesentlicher Unterschied zur Praxis besteht jedoch darin, dass die benötigten Daten 

bei einem Auftrag in der Praxis beim betreffenden Kunden gesammelt werden müssen, 

während sie bei einer Diplomarbeit abgegeben werden. Aus praktischen Gründen sind 

die abgegebenen Daten nie vollständig und müssen deshalb von der Kandidatin oder 

vom Kandidaten allenfalls sinnvoll ergänzt werden. Das setzt nicht nur genügende theo-

retische Kenntnisse voraus, sondern auch ausreichende praktische Erfahrung, die es der 

Kandidatin oder dem Kandidaten gestattet, den gegebenen Rahmen so aus-zufüllen, 

dass zusammen mit den vorgegeben Daten ein abgerundetes und wirklichkeitsnahes Bild 

entsteht. 

Die Aufgabenstellungen stammen hauptsächlich aus den unter Ziffer 3 und 4 für die Mo-

dul- und schriftlichen Abschlussprüfung umschriebenen Gebieten. Die Kandidatin oder 

der Kandidat kann komplexe fachübergreifende Fragen (Lebenssachverhalte) analysie-

ren und beurteilen. Sie oder er kann Planungsvarianten aufzeigen und Lösungen optimie-
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ren. Neben der geltenden Gesetzgebung berücksichtigt sie oder er die Rechtsprechung, 

die Doktrin, die Praxis und neue Entwicklungstendenzen.  

5.2 Formelle Anforderungen an die Diplomarbeit 

Der Textteil der Diplomarbeit darf nicht mehr als 25 Seiten umfassen; dazu kommen Ti-

telblatt, Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis und allfällige Beilagen. Die Qualität des 

Inhalts ist wichtiger als der Umfang. 

Nebst der Standardliteratur ist in beschränktem Umfang auch Spezialliteratur, ein-

schliesslich Zeitschriftenaufsätze, heranzuziehen. Die verwendete einschlägige Fachlite-

ratur im engeren Sinne ist unbedingt in der Arbeit anzugeben (Literaturverzeichnis). Auf 

übernommene Gedanken und Zitate – letzte in Anführungszeichen – ist durch Fussnoten 

hinzuweisen. Ebenso wichtig ist jedoch, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen (Ge-

setze, Verordnungen, Verwaltungsanweisungen) sowie die diesbezügliche Judikatur und 

Verwaltungspraxis angegeben wird. 

In Bezug auf die Gliederung und Darstellung bestehen keine besonderen Vorschriften. 

Die Gliederung ergibt sich im Allgemeinen aus der gestellten Aufgabe. Der Inhalt des Be-

richts muss klar, übersichtlich und logisch aufgebaut sein. 

Als Gliederung kommt in Frage: 

- Titelblatt 

- Inhaltsverzeichnis 

- Literaturverzeichnis 

- Ev. Vorwort (Erläuterungen für die Expertinnen und Experten) 

- Sachverhalt mit eventuellen Ergänzungen, sofern nötig nach Problemgebieten aufge-

teilt 

- Auftragsumschreibung und Analyse des Problems 

- Behandlung des Problems 

- Zusammenfassung und Schlussfolgerung (Ergebnis) 

- Beilagen (Tabellen, Berechnungen) 

5.3 Kolloquium 

Zweck des Kolloquiums ist es, die Vertrautheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten mit 

dem behandelten Stoff zu prüfen. Die Expertinnen und Experten haben Gelegenheit, der 

Kandidatin oder dem Kandidaten ergänzende Fragen in Bezug auf die Diplomarbeit zu 

stellen und sie oder ihn auf die entsprechenden Kenntnisse zu prüfen. Die Kandidatin 

oder der Kandidat darf sich bei der Vorbereitung indessen nicht nur auf die in der Diplo-

marbeit erörterten Aspekte eines bestimmten Problemgebietes beschränkten, sondern 

sie oder er muss dieses umfassend beherrschen. Die ergänzenden Fragen stammen 

hauptsächlich aus den unter Ziffer 3 und 4.1 für die Modul- und schriftlichen Abschluss-

prüfungen  umschriebenen Gebieten. 

5.4 Beurteilung von Diplomarbeit und Kolloquium 

Die Diplomarbeit wird unter materiellen und formellen Gesichtspunkten beurteilt. 

Als Bewertungskriterien fallen insbesondere in Betracht: 

- Schwierigkeitsgrad des Themas 

- Sachliche Richtigkeit der gewählten Lösung 

- Darstellung der Rechtslage mit allenfalls kritischer Beurteilung des geltenden Rechts 

- Umfassende Behandlung der wesentlichen Probleme 

- Darstellung anderer möglichen Lösungen und Abwägen der verschiedenen Lösungs-

varianten 

- Sachkenntnis und Eigenständigkeit der Ideen 
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- Vorhandene und bearbeitete Quellen (Gesetzgebung, Literatur, Rechtsprechung) 

- Präsentation (Gliederung, Darstellung, Sprache) 

- Prägnanz im schriftlichen Ausdruck 

Die Arbeit soll praxisnah gelöst werden. Die Kandidatin oder der Kandidat soll zeigen, 

dass sie oder er in der Lage ist, theoretische Kenntnisse praktisch anzuwenden. 

Die Expertinnen und Experten bewerten die Diplomarbeit aufgrund der Lektüre. Die defi-

nitive Note wird unter Berücksichtigung der Leistungen im Kolloquium festgesetzt. 

6 Mündliche Prüfung 

Die mündliche Prüfung findet in der Form eines Expertengesprächs statt. Jede Kandida-

tin und jeder Kandidat wird über vier bis maximal sechs Themenbereiche befragt.  

Das Prüfungsgebiet und der Prüfungsstoff richten sich nach den Ziffern 3 und 4 der Weg-

leitung. Neben steuerlichen Fragen können auch damit zusammenhängende Fragen zum 

Recht und zur Betriebswirtschaft gestellt werden. 

Die Kandidatin oder der Kandidat kann komplexe Fragen (Lebenssachverhalte) analysie-

ren und beurteilen. Er kann Planungsvarianten aufzeigen und Lösungen optimieren. Ne-

ben der geltenden Gesetzgebung kann er die Rechtsprechung, die Doktrin, die Praxis 

und neue Entwicklungstendenzen diskutieren. 

Der Kandidatin oder dem Kandidaten kann auch ein kurzer Sachverhalt schriftlich vorge-

legt werden. 

Die Expertinnen oder Experten des jeweiligen Expertengesprächs sprechen sich vorgän-

gig ab, damit Gewähr geboten wird, dass die Kandidatin oder der Kandidat im entspre-

chenden Expertengespräch nicht mehrmals zum gleichen Thema befragt wird. 

Jedes Thema soll in zehn bis maximal fünfzehn Minuten zu beantworten sein. 

7 Kurzreferat 

Durch das Kurzreferat soll sich die Kandidatin oder der Kandidat darüber ausweisen, 

dass sie oder er befähigt ist, nach kurzer Vorbereitungszeit ein Thema aus ihrem oder 

seinem Arbeitsgebiet vorzutragen. Die zur Wahl stehenden Themen, zusammen mit all-

fällig ergänzenden Unterlagen, werden der Kandidatin bzw. dem Kandidaten schriftlich 

vorgelegt. Die Themen können von besonderer Aktualität sein. 

Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat 30 Minuten Zeit, sich auf das Referat vorzubereiten 

und Notizen anzulegen. Hilfsmittel dürfen keine verwendet werden. 

Das Referat dauert 15 Minuten. Wird die Zeit von der Kandidatin oder vom Kandidat nicht 

ausgeschöpft, können die Experten ergänzende Fragen stellen. 

Für die Beurteilung des Kurzreferates sind vor allem massgebend: 

- Richtigkeit der Ausführungen 

- Vollständigkeit der behandelten Themen 
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- Form des Vortrages 

- Klarheit der Ausführungen 

- Prägnanz und Konsequenz der Schlussfolgerungen 

8 Schlussbestimmungen 

Die ersten Modulprüfungen nach dieser Wegleitung finden 2011 und die ersten Ab-

schlussprüfungen 2012 statt 

Diese Wegleitung wurde von der Prüfungskommission am 4. Juni 2010 erlassen. 

 

 

Olivier Weber, Fürsprecher   Jörg Ochsenbein 

Präsident     Protokollführer 

 

Diese Wegleitung wird genehmigt. 

Bern, 9. Juni 2010 

Trägerorganisation für die höhere Fachprüfung für Steuerexperten 

 

 

Pierre-Marie Glauser, Prof. Dr.  Jörg Ochsenbein 

Präsident     Sekretär 
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Anhang zur bestehenden Wegleitung <Höhere Fachprüfung Steuerexperten / 
Steuerexpertinnen>  

<Stand 02.11.2020> 

 

 

1.1  Einleitung 

 

Das eidgenössische Diplom zum Steuerexperten / zur Steuerexpertin wird durch die bestandene höhere Fachprüfung erworben. An 

der höheren Fachprüfung werden zukünftig die in den untenstehenden Handlungsbereichen aufgeführten sowie in der Berufspraxis 

erworbenen Kompetenzen geprüft. Die Kompetenzen wurden in einem Verfahren mit Fachleuten ermittelt und zu einem 

Kompetenzprofil zusammengefasst. Der Fokus lag dabei auf den alltäglichen Arbeitssituationen, die eine/n 

Steuerexperten/Steuerexpertin bei der Ausübung seines/ihres Berufes bewältigen muss.  

 

 

1.2  Zweck des Anhangs zur bestehenden Wegleitung  

 

Die Wegleitung gibt den Kandidatinnen und Kandidaten einen Überblick über die eidgenössische höhere Fachprüfung. Sie beruht 

auf der Prüfungsordnung über die höhere Fachprüfung für Steuerexperten/Steuerexpertin vom 20. Juni 2011. Dieser Anhang ist 

ein Zusatz zur aktuellen Wegleitung von 2011, welcher zum Zweck der NQR-Einstufung (Nationaler Qualifikationsrahmen) erstellt 

wurde. In diesem Anhang ist das Kompetenzprofil von 2020 aufgeführt, welches die handlungsorientierten Kompetenzen aufzeigt. 

 

 

2. Arbeitsgebiet 

 

Steuerexpertinnen und Steuerexperten sind sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung tätig. In der 

Privatwirtschaft beraten sie als Selbstständige oder als angestellte Fachexpertinnen und Fachexperten Unternehmen, 

Privatpersonen sowie öffentliche Institutionen in Steuerfragen. In der öffentlichen Verwaltung bearbeiten sie als Leitungspersonen 

oder als Expertinnen und Experten komplexe Steuerfälle von juristischen oder natürlichen Personen oder entwerfen Rechtsnormen. 

In jedem Fall klären sie als Spezialistinnen und Spezialisten mit ihrem breiten steuerrechtlichen Fachwissen, betriebswirtschaftlichen 

Denken und Verhandlungsgeschick komplexe Sachverhalte und erarbeiten bestmögliche Lösungen.  

 

Das Arbeitsgebiet wird in den unterschiedlichen Handlungskompetenzbereichen des untenstehenden Kompetenzprofils genauer 

erläutert.
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Handlungskompetenzbereich A: Strategische Führung 

 

Steuerexperten / Steuerexpertinnen analysieren für die strategische Führung das Umfeld und die aktuellen Entwicklungen. Angesichts des äusserst umfassenden Steuerrechts legen sie 

ihre Schwerpunktgebiete fest, entwickeln Strategien und setzen diese um. 

 

A. Strategische Führung 

Arbeitssituation Kritische Erfolgsfaktoren Kompetenzdimensionen 
   

a.1 Entwicklungen im Berufsfeld analysieren und Positionierung festlegen 

Die Gesellschaft, die nationalen und internationalen Anforderungen (u.a. Gesetze) sowie 

die Bedürfnisse der Kund/innen sind in ständigem Wandel begriffen. Deshalb beobachten 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen laufend die Entwicklungen der Branche sowie Trends zu 

möglichen Dienstleistungen, Produkten und Hilfsmitteln. 

Sie besuchen hierzu Fachseminaren, Veranstaltungen sowie Weiterbildungsangebote. Sie 

informieren sich mithilfe der Fachmedien und tauschen sich mit Fachleuten der Branche 

aus. Sie recherchieren Trends und Neuigkeiten bei den verschiedenen Anspruchsgruppen 

ihrer Branche im In- und Ausland.  

Sie analysieren und leiten aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse zu Trends und 

Innovationen mögliche Massnahmen für das eigene Unternehmen ab. Somit unterstützen 

sie die Positionierung des Unternehmens auf dem Markt. Die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen bringen Ideen ein, wie die Leistungserstellungsprozesse 

bei der Erbringung ihrer Leistungen verbessert werden können.  

 

• Recherchefähigkeit 

• Kommunikationsfähigkeit 

• Informationsbeschaffung 

• Analytische Fähigkeiten  

• Motivation und Einsatzbereitschaft 

• Neugier und Interesse für die Branche 

• Netzwerkpflege 

• IT-Affinität 

• Prozessdenken 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie (Steuerexperten/Steuerexpertinnen) positionieren aufgrund ihrer 

Berufsfeldanalyse ihr Unternehmen auf dem Markt. 

Wissen, Verständnis 

Sie haben ein fundiertes Verständnis rechtlicher, gesellschaftlicher und 

wirtschaftlicher Veränderungen im Steuerbereich. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Informationsbeschaffung und 

Recherchearbeit über unterschiedliche Kommunikationskanäle. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Berufsfeldanalyse. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse von Leistungserstellungsprozessen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten darauf, sich über die Entwicklungen der Branche und Trends im Inland 

und im internationalen Steuerrecht auf dem Laufenden zu halten. 

Sie zeigen Interesse, ihr persönliches berufliches Netzwerk zu pflegen und zu 

erweitern. 

Sie achten auf die stetige Verbesserung der Leistungserstellungsprozesse. 

Metakognition 

Sie analysieren Trends und Innovationen in ihrer Branche und leiten geeignete 

Verbesserungsmassnahmen für ihr Unternehmen ab. 

 
   

a.2 Strategien entwickeln und Veränderungsprozesse begleiten 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen entwickeln nach Möglichkeit gemeinsam mit dem 

Team und/oder der Geschäftsleitung Unternehmensstrategien bzw. passen diese an 

veränderte Gegebenheiten an. Sie leiten aus der Unternehmensstrategie die langfristigen 

strategischen Ziele für ihren Bereich ab. Im Prozess der Strategieumsetzung beziehen sie 

ihr Team aktiv mit ein und führen einen Dialog über die Strategieziele.  

Bei Veränderungsvorhaben mit einer grösseren Tragweite unterstützen sie den 

Veränderungsprozess innerhalb ihres Bereichs. Sie definieren Zielsetzungen für den 

eigenen Bereich und leiten daraus die notwendigen Massnahmen für die operative 

Umsetzung in der Organisation ab. Unsicherheiten der Mitarbeitenden nehmen sie ernst 

und bauen Widerstände ab. Sie begleiten die Umsetzung des Veränderungsprozesses aktiv 

und verhalten sich dabei konstruktiv und lösungsorientiert. 

• Offenheit gegenüber Veränderungen 

• Grundkenntnisse des Change Managements 

• Kenntnisse im Bereich Strategieentwicklung 

• Kreativität 

• Leadership Qualitäten 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie entwickeln geeignete Unternehmensstrategien allein oder im Team laufend 

weiter. 

Sie unterstützen Veränderungsprozesse innerhalb ihres Tätigkeitsbereichs. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Strategieentwicklung. 

Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse im Change Management. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Führungstechniken. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie zeigen sich Veränderungen gegenüber stets offen. 

Sie achten darauf, Widerstände und Unsicherheiten konstruktiv und 

lösungsorientiert zu beheben. 

Sie achten darauf, ihr Team in den Umsetzungsprozess aktiv miteinzubeziehen. 

Sie achten stets darauf, die Meinungen der Mitarbeitenden ernst zu nehmen. 

Metakognition 

Sie analysieren Unternehmensstrategien und leiten daraus langfristige Ziele für 

ihren Bereich ab. 
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Sie analysieren Zielsetzungen und leiten daraus notwendige Massnahmen für die 

operative Umsetzung in ihrem Unternehmen ab. 

 

a.3 Netzwerk mit externen und internen Partnern aufbauen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen bauen ihr Netzwerk strategisch auf und pflegen 

dieses aktiv. Sie sind in den relevanten brancheninternen und branchenübergreifenden 

Netzwerken präsent und nehmen an entsprechenden Anlässen teil. Sie pflegen Kontakte zu 

verschiedenen strategischen Anspruchsgruppen.  

Sie nehmen an Verbandstätigkeiten teil, um auch neue Kontakte und Neuerungen 

gewinnbringend für sich und das Unternehmen nutzbar zu machen. Sie stellen Kenntnisse 

und Fähigkeiten für andere zur Verfügung. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen schätzen im Kontakt mit den verschiedenen 

Anspruchsgruppen deren Erwartungshaltung und deren Risiko ein. In ihrem beruflichen 

Alltag greifen sie bei Bedarf gezielt auf ihre Kontakte zurück.  

 

• Überzeugend kommunizieren 

• Sicheres Auftreten 

• Proaktives Verhalten 

• Kundenorientierte Haltung 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie setzen die Netzwerkpflege zu externen und internen Partnern strategisch um. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Netzwerkpflege. 

Sie verfügen über fundierte Branchenkenntnisse. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der strategisch wichtigen 

Anspruchsgruppen im Steuerbereich. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Kommunikationstechniken auf 

unterschiedlichen Kanälen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten im Kontakt auf eine kundenorientierte Haltung. 

Sie achten stets auf ein sicheres Auftreten und eine überzeugende 

Kommunikation. 

Sie sind bestrebt, verschiedene Anlässe gezielt für die Netzwerkpflege zu nutzen. 

Sie setzen sich für einen transparenten Austausch mit berufsrelevanten 

Anspruchsgruppen ein. 

Metakognition 

Sie schätzen die Erwartungshaltung und das Risiko für ihr Unternehmen im 

Kontakt mit ihren Netzwerkpartnern ein und wählen gezielt die 

situationsbezogenen Kontaktpartner aus. 

 

a.4 Berufsumfeld weiterentwickeln 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen üben aktiv eine interne und externe 

Expertentätigkeit aus. Sie wirken in verschiedenen Arbeitsgruppen mit und bringen ihre 

Fachexpertise in unterschiedlichen Fachgruppen ein. Sie setzen Themen für geeignete 

Weiterbildungs- und Austauschmassnahmen fest und halten Seminare zu verschiedenen 

Fachthemen.  

Steuerexperten/Steuerexpertinnen organisieren Schulungen und führen diese intern und 

extern durch. Während der Weiterbildungs- und Austauschtreffen motivieren, fordern und 

fördern sie die Teilnehmenden. Bei Schulungen treten sie überzeugend auf und achten auf 

eine klare Vermittlung des Programms. Im Anschluss reflektieren sie die Schulung und 

notieren sich bei Bedarf Massnahmen, die zu einer Veränderung beitragen sollen. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen publizieren Artikel in Fachliteratur und entwickeln 

Lehrmittel für die Vermittlung des Lernstoffes. 

 

Sie erstellen Prüfungen, organisieren den Prüfungsablauf und nehmen die Prüfungen in 

ihrer Expertenrolle ab. Hierbei achten Sie auf klare Formulierungen in der Prüfung, fach- 

und praxisbezogene Aufgabenstellungen sowie eine transparente Beurteilung. 

• Teamfähigkeit 

• Sehr gute Fachkenntnisse 

• Redaktionelle und konzeptionelle Fähigkeiten 

• Grundlagen der Wissensvermittlung 

• Organisationsfähigkeit 

• Motivation 

• Überzeugend kommunizieren und auftreten 

• IT-Affinität 

Umsetzungspotenzial 

Sie setzen Weiterbildungs- und Austauschmassnahmen in ihrem Berufsfeld intern 

und extern um. 

Sie setzen Prozesse bei fachlichen Prüfungen im Steuerbereich vollumfänglich um. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der didaktischen Aufbereitung 

verschiedener Fachthemen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse zur Organisation und Durchführung von 

Schulungen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Prüfungsmethoden, -durchführung 

und -beurteilung. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten auf eine adressatengerechte und verständliche Vermittlung ihrer 

Fachexpertise in unterschiedlichen Fachgruppen. 

Sie achten darauf, alle Teilnehmenden zu motivieren, zu fordern und zu fördern. 

Sie achten stets auf eine nachvollziehbare und transparente Beurteilung. 

Metakognition 

Sie reflektieren die Durchführung von Schulungen und Prüfungen und leiten bei 

Bedarf Änderungsmassnahmen ab. 

Sie analysieren Prüfungsgefässe auf ihre fach- und praxisbezogenen 

Aufgabenstellungen und leiten bei Bedarf Optimierungsmassnahmen ab. 
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Handlungskompetenzbereich B: Operative Führung 

 

Steuerexpertinnen und Steuerexperten führen sowohl strategisch als operativ. Operativ leiten die Steuerexpertinnen und Steuerexperten sowohl Teams als auch Mandate. Zudem tragen sie mit ihrer 

Fachexpertise zur Weiterentwicklung ihres Berufsumfelds bei. 

 

B. Operative Führung 

Arbeitssituation Kritische Erfolgsfaktoren Kompetenzdimensionen 
   

b.1 Mitarbeitende rekrutieren 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen planen die notwendigen Kapazitäten in ihrem 

Bereich. Sie beantragen, dass der Bereich qualitativ und quantitativ ausreichend 

Ressourcen zur Verfügung hat. Gleichzeitig legen sie das Anforderungsprofil bei 

Rekrutierungen fest. 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen sind für die Personalrekrutierung in ihrem Bereich 

zuständig. Bei Personalbedarf durch personelle Vakanzen, Wachstum oder strategischer 

Neuausrichtung treffen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen, wenn möglich n 

Zusammenarbeit mit der Personalabteilung, Vorkehrungen für die (Wieder-)besetzung der 

betreffenden Stelle. Hierfür pflegen sie ihr Netzwerk und schlagen auch daraus mögliche 

Kandidat/innen vor. Sie besprechen ihre Vorschläge und Bedürfnisse in Sachen 

Personalressourcen und -rekrutierung mit den zuständigen Stellen. Arbeiten wie die 

Ausschreibung, das Sichten der Bewerbungsdossiers, die Vorauswahl und die Einladung der 

Bewerber/innen übergeben sie nach Möglichkeit an die Personalabteilung. Die Steuerexper-

ten/Steuerexpertinnen bereiten gemeinsam mit den zuständigen Stellen die 

Bewerbungsgespräche professionell vor und führen diese zielgerichtet mittels 

Interviewtechniken durch. Bei Bedarf werden Referenzen eingeholt. Die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen treffen unter Berücksichtigung aller Informationen 

einen Personalentscheid und stellen die Information an die Kandidat/innen sicher. Sie 

informieren ihre Mitarbeitenden über den Personalentscheid. 

 

• Unternehmerisches Denken 

• Klarheit über Anforderungsprofil und Inhalt der zu besetzenden Stelle 

• Analytische Fähigkeiten für die Bewerbungsunterlagen  

• Gute Kommunikations- und Fragetechniken  

• Objektivität  

• Erfahrung im Umgang mit Menschen 

• Grundkenntnisse der Personalstrategie (z.B. in Bezug auf Gender, 

Demografie usw.) 

Umsetzungspotenzial 

Sie setzen die notwendigen Personalrekrutierungen in ihrem Bereich um. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse der Personalstrategie ihres 

Unternehmens. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Bereich Personalrekrutierung. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Bereich Interviewtechniken. 

Sie verfügen über Grundkenntnisse im Personal- und Arbeitsrecht.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine klar verständliche Formulierung des Anforderungsprofils 

und des Inhalts der zu besetzenden Stelle. 

Sie achten stets darauf, dass in ihrem Bereich ausreichend qualitative (auch 

Sozialkompetenz) und quantitative Personalressourcen vorhanden sind. 

Sie sind sich einem transparenten Austausch mit den zuständigen Stellen und den 

Mitarbeitenden bewusst. 

Sie achten auf Objektivität im Rekrutierungsprozess. 

Metakognition 

Sie analysieren regelmässig die Personalressourcen in ihrem Unternehmen und 

leiten bei Bedarf gezielte Rekrutierungsmassnahmen ein.  

Sie analysieren Bewerbungsgespräche und Bewerbungsunterlagen und fallen 

einen Personalentscheid.  

b.2 Neue Mitarbeitende einführen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen führen die neuen Mitarbeitenden ein. Sie 

engagieren sich aktiv während der Einführungsphase, indem sie die neuen Mitarbeitenden 

über ihr Aufgabengebiet informieren und den Ablauf und die Ziele des 

Einführungsprogramms bekanntgeben. Sie vermitteln die Werte und Standards des 

Unternehmens. Sie stellen den neuen Mitarbeitenden die laufenden Mandate vor. Sie 

begleiten die neuen Mitarbeitenden bei der Aufnahme von Mandaten und vermitteln ihr 

Erfahrungswissen. Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen überwachen in der ersten Zeit 

die Arbeiten der neuen Mitarbeitenden und weisen auf besondere Gegebenheiten oder 

Rahmenbedingungen hin. Mit strukturierten Zwischengesprächen steuern sie die 

Einführungsphase und leiten allfällige Massnahmen ab. 

 

• Überzeugendes Auftreten 

• Gute Kommunikationsfähigkeit 

• Kennen der Unternehmenskultur 

• Sehr gute Betriebs- und Prozesskenntnisse 

• Vorleben der Werte und der ethischen Codes 

• Sehr gute Instruktionsfähigkeiten 

• Vertieftes technisches Wissen des Berufs 

• Konstruktives Feedback geben 

Umsetzungspotenzial 

Sie setzen die Einführungsphase für neue Mitarbeitende gezielt um. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse der Unternehmenskultur. 

Sie verfügen über fundierte Betriebs- und Prozesskenntnisse. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Kommunikationstechniken. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der Technologie in ihrem Unternehmen 

und im beruflichen Umfeld. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine konstruktive Feedbackkultur. 

Sie vermitteln bewusst die Werte und ethischen Codes ihres Fachbereichs und 

Unternehmens. 

Sie achten stets auf die verständliche Vermittlung neuer Inhalte und 

Prozessabläufe. 
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Metakognition 

Sie reflektieren Zwischengespräche und Feedbacks und leiten entsprechende 

Massnahmen ab. 

Sie analysieren die einzelnen Schritte der Einführungsphase und leiten bei Bedarf 

Änderungsmassnahmen ab. 

 

b.3 Mitarbeitende beurteilen und weiterentwickeln 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen beurteilen ihre Mitarbeitenden nach Beendigung 

eines Auftrags durch regelmässiges Feedback. 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen bereiten die jährlichen Beurteilungsgespräche (und 

allfällige Zwischengespräche) fundiert vor. Steuerexperten/Steuerexpertinnen führen die 

Mitarbeitergespräche strukturiert und möglichst in einem geschützten Gesprächsrahmen. 

Sie achten neben einer Beurteilung der Leistungen, des Verhaltens und der Kompetenzen 

der Mitarbeitenden auch auf deren Förderung. Sie formulieren mit ihnen jährliche 

Zielvereinbarungen und planen die entsprechenden Entwicklungsmassnahmen. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen dokumentieren den Beurteilungsprozess im 

betrieblichen Beurteilungssystem gemäss den Vorgaben.    

Auf Vorschläge von Mitarbeitenden reagieren sie mit Offenheit. Sie motivieren ihre 

Mitarbeitenden zur Teilnahme an Weiterbildungen (spezifische betriebliche 

Weiterbildungsmassnahmen, Kurse usw.). Steuerexperten/Steuerexpertinnen kontrollieren 

die vereinbarten Entwicklungsmassnahmen konsequent. Bei Weiterbildungen thematisieren 

sie den Transfer des Gelernten in die Praxis aktiv und geben bei Bedarf Hilfestellungen. 

• Strukturierte Gesprächsleitung, Kommunikationsfähigkeiten 

• Beurteilungssystem professionell anwenden 

• Realistische Einschätzung von Stärken und Schwächen der 

Mitarbeitenden über das gesamte Jahr 

• Konstruktive Rückmeldungen verfassen 

• Mit schwierigen Situationen umgehen können 

• Messbare Ziele ableiten und formulieren können 

• Empathie 

• Treffsichere Analyse des Entwicklungsbedarfs der Mitarbeitenden 

• Chancen und Grenzen der MA-Entwicklung erkennen  

• Aktive Förderung der Mitarbeitenden 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie beurteilen regelmässig die Leistung der Mitarbeitenden. 

Sie führen gezielte Mitarbeitergespräche zur Weiterentwicklung durch. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Beurteilungssystemen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Rückmeldetechniken. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse von spezifischen 

Weiterbildungsmöglichkeiten in ihrer Branche. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie setzen sich für eine realistische Einschätzung der Stärken und Schwächen der 

Mitarbeitenden über das gesamte Jahr ein. 

Sie setzen sich für Gespräche in einem geschützten Rahmen ein. 

Sie sind motiviert, gemeinsam mit den Mitarbeitenden klare Zielvereinbarungen 

für Entwicklungsmassnahmen zu formulieren.  

Sie achten stets auf den Transfer des Gelernten in die Praxis. 

Sie zeigen sich stets offen und motivierend ihren Mitarbeitenden gegenüber.  

Metakognition 

Sie analysieren den Entwicklungsbedarf von Mitarbeitenden und leiten gezielte 

Förderungsmassnahmen ab. 

 

b.4 Team betreuen und coachen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen erteilen den Mitarbeitenden Arbeitsaufträge, welche 

deren Kompetenzen und Verantwortung entsprechen, und überwachen deren Umsetzung. 

Sie betreuen und coachen regelmässig das Team durch die Leitung der Mandate. Bei der 

Betreuung achten sie auf die Sicherstellung der technischen, ethischen sowie 

unternehmerischen Standards. Die Einhaltung dieser Standards auf der Ebene des 

bestehenden Teams stellen sie durch regelmässige individuelle und generelle Erinnerungen 

sicher. Sie stellen systematisch sicher, dass ihr Team über die nötigen Informationen zu 

den Entwicklungen in ihren Mandaten verfügt. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen sorgen zudem dafür, dass Arbeitsplatz und 

Arbeitsinstrumente die Mitarbeitenden unterstützen und stellen dafür die nötigen Mittel zur 

Verfügung. Sie motivieren ihre Teammitglieder, sich bei hoher Arbeitsbelastung gegenseitig 

zu unterstützen und die Ressourcen effizient einzusetzen. Sie gestalten den 

Betreuungsprozess von Mitarbeitenden, mit denen sie keinen tagtäglichen Kontakt haben, 

in geeigneter Weise und achten auf regelmässige Treffen und Rückmeldungen zu deren 

Leistung.    

• Gute Informations- und Kommunikationsfähigkeit 

• Kennen der internen Reglemente 

• Vorleben der Werte und der ethischen Codes 

• Vertieftes technisches Wissen des Berufs 

• Gute Leistungen honorieren 

• Wertschätzende Haltung, konstruktives Rückmelden 

• Offenheit 

Umsetzungspotenzial 

Sie betreuen und coachen das Team in ihrem Unternehmen. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Bereich Personal- und Teamcoaching. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der technischen, ethischen und 

unternehmerischen Standards. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der betrieblichen Zuständigkeiten.  

Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse in der Instruktion und Delegation. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von geeigneten Instrumenten zur 

Teamarbeit. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Kommunikationstechniken. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf einen wertschätzenden und motivierenden Umgang mit allen 

Teammitgliedern. 

Sie achten auf eine transparente und nachvollziehbare Mandatsverteilung im 

Team. 

Sie achten auf ein gutes Arbeitsklima im Team. 

Sie achten auf eine gute Feedbackkultur. 

Metakognition 

Sie analysieren die Arbeitsbelastung im Team und leiten geeignete Massnahmen 

und Lösungen für alle ab. 
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Sie reflektieren ihr Kommunikationsverhalten regelmässig und leiten 

Optimierungsmassnahmen ab. 

 

b.5 Zusammenarbeit mit internen und externen Anspruchsgruppen fördern 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen arbeiten mit internen und externen 

Anspruchsgruppen wirkungsvoll zusammen und sind stets hilfsbereit. Sie halten sich an 

Abmachungen und verhalten sich in komplexen Situationen professionell und kooperativ. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen treten stets kompetent und vertrauenswürdig auf. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen interagieren mit internen und externen 

Anspruchsgruppen aus anderen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten stets 

professionell. Sie analysieren ihr Umfeld und die wichtigsten Anspruchsgruppen 

regelmässig. Sie versetzen sich in die Lage der internen und externen Anspruchsgruppen 

und erkennen, wann und in welcher Form das Umfeld besondere Anforderungen an 

Information, Kommunikation und Erklärungen stellt. Steuerexperten/Steuerexpertinnen 

ermitteln den Informationsbedarf der unterschiedlichen internen und externen 

Anspruchsgruppen und beschaffen die nötigen Informationen. Sie filtern die für die 

Zielgruppen relevanten Informationen heraus, bereiten die Inhalte zielgruppenspezifisch 

auf, wählen die passenden Kommunikationskanäle bzw. Instrumente und gestalten diese 

professionell, so dass die gesetzten Zielsetzungen erreicht werden.  

Steuerexperten/Steuerexpertinnen fördern die Zusammenarbeit mit internen und externen 

Anspruchsgruppen proaktiv und reflektieren die sozialen Interaktionen regelmässig. 

 

• Sicheres Auftreten und ethisches Verhalten 

• Kommunikationsfähigkeiten 

• Wertschätzende Haltung, konstruktives Rückmelden   

• Vielfalt von Informationsbedürfnissen erkennen 

• Serviceorientierung 

• Menschenkenntnisse und Sozialkompetenz 

• Toleranz 

Umsetzungspotenzial 

Sie arbeiten mit internen und externen Anspruchsgruppen proaktiv zusammen. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Kommunikationstechniken. 

Sie verfügen über fundierte Fach- und Branchenkenntnisse. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Informationsvermittlung auf 

unterschiedlichen Kommunikationskanälen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf einen wertschätzenden und professionellen Umgang mit 

unterschiedlichen Anspruchsgruppen. 

Sie zeigen sich stets serviceorientiert der Anspruchsgruppe gegenüber. 

Sie achten stets auf die ethischen Verhaltensregeln im Umgang mit 

Anspruchsgruppen aus anderen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten. 

Metakognition 

Sie analysieren den Informationsbedarf der jeweiligen Anspruchsgruppen und 

leiten die gewünschten Ziele über die entsprechenden Kommunikationskanäle 

weiter. 

Sie reflektieren die sozialen Interaktionen regelmässig und leiten 

zielgruppenspezifische Massnahmen ab. 

 

b.6 Budget erstellen und finanzielle Vorgänge prüfen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen sind für die Budgetumsetzung in ihrem Bereich 

zuständig. Sie erstellen ein Budget unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen 

Bedürfnisse. Bei negativen Abweichungen erarbeiten sie mit ihrem Vorgesetzten 

Massnahmen zur Optimierung. Sie lokalisieren regelmässig die relevanten Kostentreiber 

und analysieren die möglichen Einsparungen. Dabei bewerten sie die möglichen 

Lösungsvarianten im Spannungsdreieck von Qualität, Angebot und Nachfrage. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen erstellen regelmässig transparente 

Kostenzusammenstellungen und rapportieren diese den interessierten Stellen.   

Während des Jahres nehmen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen regelmässig Soll-Ist-

Vergleiche zur Einhaltung des Budgets innerhalb des Mandats vor und leiten bei Bedarf 

Massnahmen zur Optimierung ab. Sie lokalisieren regelmässig die relevanten Kostentreiber 

und analysieren die möglichen Einsparungen. Weiter ermitteln sie regelmässig die 

wichtigsten Steuerungsgrössen (Kennzahlen). Optimierungsmassnahmen kommunizieren 

sie ihrem Team und der vorgesetzten Stelle und setzen diese mit ihrem Team konsequent 

um. Sofern kurzfristige Kostensparmassnahmen angeordnet werden, setzen sie diese 

ebenfalls zielgerichtet um. Über Änderungen in der Kostenstruktur ihres Portfolios 

informieren sie die Geschäftsleitung einmal jährlich für die Erstellung des Gesamtbudgets. 

• Gute Kenntnisse im Bereich Budgetierung 

• Zusammenhänge innerhalb des Budgets erkennen  

• Ökonomisches Denken und Handeln 

• Analytische Fähigkeiten 

• Präzises arbeiten 

• Situation des Gesamtunternehmens im Markt/Umfeld 

erkennen/verstehen 

• Globale Sichtweise 

• Denken in Varianten 

• Unternehmerisches Denken 

• Kommunikationsfähigkeit 

• IT-Affinität 

Umsetzungspotenzial 

Sie setzen die Budgetierung und Überprüfung der finanziellen Vorgänge in ihrem 

Bereich um.  

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse des Budgetierungsprozesses und der 

relevanten betrieblichen Finanzprozesse.  

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der betrieblichen technischen Instrumente 

zum Budgetierungsprozess. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Ermitteln der wichtigsten 

Steuerungsgrössen (Kennzahlen). 

Sie verfügen über fundierte Marktkenntnisse in ihrer Branche. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf die Berücksichtigung der unternehmensspezifischen 

Bedürfnisse. 

Sie achten stets auf transparente und nachvollziehbare 

Kostenzusammenstellungen für interessierte Stellen. 

Sie achten darauf, Kostensenkungsmassnahmen mit ihrem Team konsequent 

umzusetzen. 

Sie zeigen sich ihrem Team und der Geschäftsleitung gegenüber stets offen und 

lösungsorientiert. 

Metakognition 

Sie prüfen regelmässig die Einhaltung des Budgets innerhalb des Mandats und 

leiten bei Bedarf Optimierungsmassnahmen ab. 

Sie analysieren Kostentreiber und leiten unternehmensspezifische 

Kostensenkungsmassnahmen ab. 
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b.7 Mandate leiten und Qualität prüfen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen leiten verschiedene Mandate unter Anwendung der 

gängigen Techniken und Methoden des Projektmanagements sowie unter Verwendung 

geeigneter technischer Tools. Sie planen zeitliche sowie finanzielle Ressourcen für die 

Mandate und steuern diese sicher. Sie stellen diesbezüglich die Kommunikation und 

Information gegen innen und aussen sicher. Sie schaffen möglichst gute 

Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden, sind präsent und unterstützen bei Bedarf. Sie 

übernehmen die Verantwortung für die zeitgerechte Abwicklung des Mandats. Sie erkennen 

die Schwierigkeiten in ihren Mandaten frühzeitig. Sie nehmen anhand der Vorgaben eine 

Einschätzung der angetroffenen Schwierigkeiten vor und entscheiden über das weitere 

Vorgehen.  

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen stellen unter Einhaltung der gesetzlichen und 

betrieblichen Vorgaben die Qualitätskontrolle in der Abwicklung ihrer Mandate sicher. 

Jährlich analysieren sie die Vorjahresberichte von bestehenden Mandaten und erstellen eine 

Risikoanalyse und eine Analyse der Anforderungen, um ein angemessenes Team 

zusammenzustellen. Sie planen die Überprüfung und Durchsicht ihrer Arbeiten durch 

fachkompetente Mitarbeitende vor deren Abschluss ein. 

 

• Regelmässiges Controlling 

• Methodengestütztes Vorgehen 

• Kenntnis der gesetzlichen und betrieblichen Vorgaben 

• Projektmanagementkenntnisse 

• Kommunikationsfähigkeit 

• Umgang mit den technischen Tools / IT Affinität 

• Zeitmanagement  

• Analytische Fähigkeiten 

• Entscheidungsfähigkeit 

• Sprechfähigkeit in Bezug auf andere Bereiche (Bsp. Legal, Audit aber 

auch andere Steuerbereiche) 

• Ziel- und lösungsorientiertes Arbeiten 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie leiten unter Verwendung geeigneter technischer Tools und Methoden Mandate 

in ihrem Unternehmensbereich. 

Sie setzen die Qualitätskontrolle ihrer Mandate nach den gesetzlichen und 

betrieblichen Vorgaben um. 

 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse der gesetzlichen und betrieblichen 

Vorgaben. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Projektmanagement. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Bereich Qualitätskontrolle. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Bereich Risikoanalyse. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der geeigneten technischen Tools zur 

Mandatsbetreuung und Qualitätskontrolle. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf ziel- und lösungsorientiertes Arbeiten mit ihrem Team. 

Sie achten auf die regelmässige Durchführung des Controllings. 

Sie setzen sich für eine zeitlich und finanziell realistische Ressourcenplanung ein. 

Sie achten auf geeignete Rahmenbedingungen für Mitarbeitende. 

Sie achten auf die zeitgerechte Abwicklung des Mandats. 

Metakognition 

Sie schätzen Schwierigkeiten in ihren Mandaten früh ein und entscheiden das 

weitere Vorgehen. 

Sie analysieren Vorjahresberichte, um eine Risikoanalyse zu erstellen und 

geeignete Massnahmen für konstruktives Arbeiten im Team abzuleiten. 
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Handlungskompetenzbereich C: Akquisition 

 

Für Steuerexpertinnen und Steuerexperten in der Privatwirtschaft ist die Akquisition der erste Schritt zu neuen Beratungsaufträgen. Zu diesem Zweck pflegen und erweitern die Steuerexpertinnen und 

Steuerexperten ihr Netzwerk laufend. Dabei pflegen sie eine persönliche Beziehung zu ihren Kundinnen und Kunden. 

 

C. Akquisition (Steuerberatung) 

Arbeitssituation Kritische Erfolgsfaktoren Kompetenzdimensionen 
   

c.1 Netzwerk pflegen und erweitern 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen pflegen ein breites Netzwerk und erweitern dieses 

laufend, um Folgeaufträge und neue Aufträge akquirieren zu können.  

Einerseits pflegen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen eine persönliche Beziehung zu 

ihren Kund/innen. Sie begleiten und beraten Kund/innen langfristig indem sie mit ihnen in 

Kontakt bleiben, sie informieren diese proaktiv über Änderungen in den Gesetzen oder der 

Steuerpraxis. Sie stärken die Kundenbindung durch ihr vertrauensvolles Handeln und 

halten sich über deren berufliche und persönliche Ereignisse in deren Leben auf dem 

Laufenden. 

Andererseits pflegen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen ihr Netzwerk mit 

verschiedenen Partner/innen wie Wirtschaftsprüfer/innen, Treuhänder/innen, 

Anwaltskanzleien und Steuerbehörden. Zudem sind sie in Berufs- und 

Wirtschaftsorganisationen sowie Vereinen als Mitglieder, Veranstaltungsteilnehmende 

und/oder Referent/innen aktiv. 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit 

• Empathie 

• Beharrlichkeit 

• Vertrauensvolles Auftreten und Handeln 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie pflegen aktiv berufsspezifische Netzwerke und persönliche 

Kundenbeziehungen. 

Sie bauen aktiv ihr berufsspezifisches Netzwerk sowie die Kundenbeziehungen 

laufend aus. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Netzwerkpflege. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse zu berufsspezifischen und 

branchenrelevanten Partnern, Vereinen und Organisationen und deren relevanten 

Themen/Anliegen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der kundenspezifischen 

Kommunikationskanäle. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Kommunikationstechniken. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie setzen sich für einen proaktiven Informationsaustausch mit dem/der Kund/in 

ein. 

Sie achten stets auf ein vertrauensvolles Auftreten und Handeln dem/der Kund/in 

gegenüber. 

Sie achten stets darauf, ihr Netzwerk gewinnbringend für das Unternehmen zu 

erweitern. 

Sie sind motiviert, das Interesse für die Anliegen ihrer Kund/innen bzw. Netzwerke 

zu zeigen. 

Metakognition 

Sie analysieren geschäftsspezifische Situationen und greifen gezielt auf ihr 

Netzwerk zur Kundenakquisition zurück.  

Sie reflektieren den Umgang mit den einzelnen Kund/innen und den 

Netzwerkpartner/innen stetig, um die einzelfallspezifischen Bedürfnisse 

abzudecken.  

 

c.2 Akquisitionsmassnahmen umsetzen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen überzeugen im Rahmen ihrer 

Akquisitionsmassnahmen mit ihrer Fachkompetenz. Um auch ein breiteres Zielpublikum zu 

erreichen, verfassen sie Publikationen, halten Vorträge und beteiligen sich an Diskussionen 

zu aktuellen Themen.  

Sie informieren sich, welche Kund/innen dem Angebot des Unternehmens entsprechen und 

wie diese erreicht werden können, z.B. mit Publikationen, Websites, Events, Fachtagungen, 

Social Media oder persönlichen Kontakten. Sie überlegen sich, wie der Kontakt zu einem 

• Überzeugendes Auftreten 

• Kommunikationsfähigkeit 

• Betriebswirtschaftliches Denken 

• Respektvoller Umgang mit Mitbewerber/innen 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie setzen Akquisitionsmassnahmen fachkompetent um. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Fach- und 

Branchenkenntnisse.  

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse zu Akquisitionsmassnahmen auf 

unterschiedlichen Kommunikationskanälen. 

Sie verfügen über vertiefte Anwenderkenntnisse von Kommunikationstechniken. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Preisstrategien. 
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Kunden oder einer Kundin hergestellt werden soll. Dabei nehmen sie bei Bedarf 

Rücksprache mit der Geschäftsleitung. 

Zudem legen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen ihre Preisstrategie für ihre 

Akquisitionstätigkeit fest. Sie entscheiden beispielsweise, ob erste Lösungsskizzen 

kostenfrei der zu einem reduzierten Preis erarbeitet werden sollen. Oder sie bestimmen, ob 

bei grossen Aufträgen eine Preisreduktion gewährt werden soll.  

 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf ein überzeugendes Auftreten dem/der Kund/in gegenüber. 

Sie zeigen stets einen respektvollen Umgang mit Mitbewerber/innen. 

Metakognition 

Sie analysieren den Kundenstamm des Unternehmens und leiten daraus geeignete 

Kommunikationskanäle für einen Kontakt ab. 

Sie reflektieren Akquisitionsmassnahmen und leiten bei Bedarf 

Änderungsmassnahmen ab. 

 

c.3 Erstanfrage zu Mandat/Projekt bearbeiten 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen nehmen mündliche oder schriftliche Anfragen von 

aktuellen oder potenziellen Kund/innen entgegen und klären in einem Erstkontakt die 

Kundenbedürfnisse ab. Wenn diese Bedürfnisse dem Dienstleistungsangebot entsprechen, 

laden die Steuerexperten/Steuerexpertinnen die Kund/innen bei Bedarf zu einem 

persönlichen Gespräch ein oder setzen ein weiteres Telefonat mit zusätzlichen Teilnehmern 

(Bsp. anderer Fachbereich) auf. Hierfür recherchieren sie Informationen zu potenziellen 

Kund/innen und stellen auf die Anfrage abgestimmtes Informationsmaterial zusammen. 

Im persönlichen Gespräch klären sie mit den aktuellen oder potenziellen Kund/innen den 

für sie neuen Sachverhalt und erfassen die detaillierten Kundenbedürfnisse. Ausserdem 

beschaffen sie wichtige Informationen zur Person, auch für eine allfällige Prüfung von 

Unabhängigkeit, ethischen und weiteren Aspekten. Sie zeigen auf, wie sie ihre 

Gesprächspartner/innen bei der Lösungsfindung zu deren Problemstellung unterstützen. 

Zudem weisen sie nach Möglichkeit auf ergänzende Dienstleistungen anderer Abteilungen 

hin.  

Bei Bedarf lassen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen die Prüfung von Unabhängigkeit, 

ethischen und anderen Aspekten durchführen und nehmen Rücksprache mit anderen 

Partner/innen oder ihrer vorgesetzten Person. Anschliessend entscheiden sie oder die 

zuständige Stelle über die Annahme des Auftrags/Projekts. Bei einem positiven Entscheid 

teilen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen den Anfragesteller/innen mit, dass das 

Mandat/ Projekt angenommen wird und besprechen mit ihnen das weitere Vorgehen / 

stellen eine erste Lösungsskizze zu. Andernfalls verweisen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen die Anfragesteller/innen wenn möglich an eine Person 

oder eine Organisation, welche weiterhelfen kann. 

 

• Überzeugendes Auftreten 

• Aktives Zuhören 

• Fragetechniken 

• Vertrauensbildung 

• Empathie 

• Risk Management Denken / Kenntnisse 

• Sprechfähigkeit in Bezug auf verwandte Bereiche 

• Erkennen von zusätzlichen Opportunitäten und Cross-Selling 

• Vernetztes Denken 

Umsetzungspotenzial 

Sie bearbeiten Erstanfragen zu Mandaten/Projekten auf unterschiedlichen 

Kommunikationskanälen. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Informationsbeschaffung zu 

potenziellen Kund/innen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse zur Prüfung von Unabhängigkeit, ethischen 

und anderen Aspekten. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Fragetechniken. 

Sie verfügen über die Fähigkeit, vernetzt zu denken. 

Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse zu verwandten Bereichen 

(Crossselling). 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Risk Management. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine klare Auftragsklärung mit dem/der Kund/in. 

Sie sind motiviert, die Kundebedürfnisse in einem persönlichen Gespräch 

vollständig zu erfragen. 

Sie zeigen sich dem/der Kund/in gegenüber empathisch und vertrauensbildend. 

Sie achten auf eine lösungsorientierte Haltung. 

Metakognition 

Sie analysieren die Kundenbedürfnisse und entscheiden, ob sie den Auftrag/das 

Projekt annehmen oder an eine entsprechende Organisation weiterleiten. 

Sie analysieren das Mandat/Projekt und erstellen eine erste Lösungsskizze für 

den/die Kund/in. 

c.4 Lösungsskizze für Ausschreibung entwickeln und präsentieren 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen entwickeln bei Ausschreibungen allein oder 

gemeinsam mit anderen Teammitgliedern eine Lösungsskizze. Diese stimmen sie auf die 

Anforderungen der jeweiligen Ausschreibung sowie die Möglichkeiten gemäss geltendem 

Recht und aktueller Steuerpraxis ab. Des Weiteren ziehen sie strategische, rechtliche, 

prozessuale, (IT-)systemische und betriebswirtschaftliche Überlegungen mit ein. Offene 

Fragen klären sie mit der Ansprechperson der Ausschreibung. 

Anschliessend erstellen sie die Präsentationsunterlagen mit allen wichtigen Informationen. 

Insbesondere legen sie den Vorgehensvorschlag dar und heben den Kundennutzen hervor. 

Sie antizipieren Fragen der potenziellen Kund/innen und bereiten auf diese abgestimmt ihre 

Argumentation für die Präsentation auf.  

• Umfassende Fachkompetenz 

• Analytische Fähigkeiten 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Strategisches Denken 

• Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen 

• Kreativität 

• Überzeugendes Auftreten 

• Verständlich und überzeugend kommunizieren 

• Aktives Zuhören 

Umsetzungspotenzial 

Sie entwickeln für Ausschreibungen im Steuerbereich gemeinsam mit ihrem Team 

oder allein eine Lösungsskizze. 

Sie präsentieren ihre Lösungsskizze ihrem/ihrer potenziellen Kund/in. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse ihrer Mitbewerber/innen. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse über rechtliche Vorgaben und aktuelle 

Steuerpraxis. 

Sie verfügen über fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von analytischen Lösungsstrategien. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Präsentationstechniken. 
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Bei Bedarf besprechen sie Lösungsskizze, Kostenschätzung, Terminplan und Präsentation 

mit anderen Partner/innen oder ihrer vorgesetzten Person und lassen das Angebot von den 

zuständigen Personen genehmigen. Bei Bedarf lassen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen die Prüfung von Unabhängigkeit, ethischen und 

anderen Aspekten durchführen. 

Im Anschluss präsentieren die Steuerexperten/Steuerexpertinnen die Lösungsskizze falls 

notwendig allein oder mit anderen Teammitgliedern. Sie erläutern die Lösungsskizze, den 

Kundennutzen, die Kostenschätzung und den Terminplan. Sie beantworten Rückfragen 

ihrer potenziellen Kund/innen, nehmen Einwände sowie Änderungswünsche konstruktiv 

entgegen und argumentieren überzeugend. Hinsichtlich Lösungsskizze und Preis zeigen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen sachlich und neutral ihre Stärken gegenüber allfälligen 

Mitbewerber/innen. Am Ende des Gesprächs klären sie mit ihren potenziellen Kund/innen 

das weitere Vorgehen. 

• Argumentationsfähigkeit 

• Präsentationstechniken 

• Betriebswirtschaftliches Denken 

• Kenntnisse Risk Management  

• Sprechfähigkeit in Bezug auf verwandte Bereiche 

 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf die Klärung offener Fragen mit den Ansprechpersonen der 

Ausschreibung. 

Sie achten stets darauf, den Kundennutzen verständlich und überzeugend 

hervorzuheben. 

Sie zeigen sachlich und neutral ihre Stärken gegenüber allfälligen 

Mitbewerber/innen. 

Metakognition 

Sie analysieren mögliche Fragen von potenziellen Kund/innen und bereiten diese 

für die Präsentation argumentativ nachvollziehbar auf. 

Sie reflektieren die Präsentation der Lösungsskizze und leiten bei Bedarf 

Änderungsmassnahmen für zukünftige Präsentationen ab. 
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Handlungskompetenzbereich D: Beratung von natürlichen und juristischen Personen 

 

In der Beratung von Privatpersonen und Unternehmen erarbeiten sich die Steuerexpertinnen und Steuerexperten ein Gesamtbild der Problemstellung. Zu diesem Zweck klären sie mit 

gezielten Fragen die persönlichen, die rechtlichen und die betriebswirtschaftlichen Facetten des Problems. Anschliessend erarbeiten sie allein oder im Team mögliche Lösungen. Bei der 

Umsetzung begleiten sie ihre Kundinnen und Kunden von den Steuererklärungen über Steuerprüfungen bis hin zu Rechtsmittelverfahren. 

 

D. Beratung von natürlichen und juristischen Personen 
 

Arbeitssituation • Kritische Erfolgsfaktoren Kompetenzdimensionen 

d.1 Kundenanliegen und Problemstellung erfassen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen holen telefonisch oder im persönlichen Gespräch 

mit den Kund/innen weitere Informationen zum Sachverhalt und zu den Kundenwünschen 

ein, um das Kundenbedürfnis samt Problemstellung in ihrer gesamten Komplexität erfassen 

zu können. Zu diesem Zweck klären die Steuerexperten/Steuerexpertinnen mit gezielten 

Fragen die persönlichen, die rechtlichen und die betriebswirtschaftlichen Facetten des 

Problems. Sie erarbeiten sich dadurch ein Gesamtbild der Problemstellung.   

Sobald der Auftrag geklärt ist, entscheiden die Steuerexperten/Steuerexpertinnen bei 

Bedarf im Team anhand einiger Kriterien, ob dieser angenommen wird. 

• Analytische Fähigkeiten 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Fragetechniken 

• Aktives Zuhören 

Umsetzungspotenzial 

Sie erfassen Kundenanliegen und Problemstellungen im Gespräch mit dem/der 

Kund/in.  

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse rechtlicher Vorgaben. 

Sie verfügen über fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Fragetechniken. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Problemanalyse von Sachverhalten. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets darauf, ein Gesamtbild über das Kundenanliegen oder die 

Problemstellung zu erhalten.  

Metakognition 

Sie analysieren Kundenanliegen und Problemstellungen und leiten geeignete 

Lösungsmassnahmen für die Bearbeitung ab. 

 

d.2 Team für Mandat zusammenstellen und einführen 

Wird ein Mandat erteilt /ein Projekt realisiert, stellen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen 

nach Möglichkeit ein auf das Mandat / Projekt abgestimmtes Team zusammen. Bei Bedarf 

ziehen sie auch externe Fachleute mit ein. Anschliessend führen sie die neuen 

Teammitglieder ins Mandat/Projekt ein. Sie geben Informationen über den 

Auftraggeber/die Auftraggeberin und den aktuellen Stand des Mandats. Sie erläutern die 

Kundenbedürfnisse sowie das weitere Vorgehen. Die verschiedenen Arbeitsschritte zum 

Mandat/Projekt werden besprochen und die Verantwortungen im Team verteilt. Die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen betreuen den gesamten Arbeitsprozess des 

Mandats/Projekts und arbeiten aktiv mit. 

• Fähigkeit klar zu instruieren 

• Planerische Kompetenzen 

• Führungskompetenz 

• Organisationsfähigkeit 

Umsetzungspotenzial 

Sie führen ihr Team gemeinsam in neue Mandate und Projekte ein. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Projektplanung. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Fachgebiete ihrer Mitarbeitenden. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Führungstechniken. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine für das Projekt gut abgestimmte Teamzusammenstellung. 

Sie achten stets darauf, das Team über den aktuellen Stand des Mandats zu 

informieren. 

Sie setzen sich für eine gerechte und nachvollziehbare Arbeitsaufteilung im Team 

ein.  

Sie sind motiviert, aktiv am Arbeitsprozess des Mandats/Projekts mitzuarbeiten. 

Metakognition 

Sie analysieren die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden und leiten daraus die 

geeigneten Einsatzgebiete für Projekte ab. 

Sie analysieren regelmässig den Arbeitsprozess und leiten bei Bedarf 

Änderungsmassnahmen im Team ab. 
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d.3 Lösungsskizzen/Offerte entwickeln, präsentieren und verhandeln 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen klären sorgfältig den Sachverhalt und die 

Problemstellung ab und zeigen dem Kunden allein oder gemeinsam mit anderen 

Teammitgliedern adäquate Lösungswege auf. Hierbei ziehen sie strategische und 

betriebswirtschaftliche Überlegungen sowie die persönlichen Umstände der Kund/innen mit 

ein. Steuerexperten/Steuerexpertinnen nehmen eine Kostenschätzung vor und entwickeln 

einen Terminplan.  

Anschliessend erstellen sie eine Offerte und/oder Präsentationsunterlagen mit allen 

wichtigen Informationen. Bei Bedarf besprechen sie diese mit anderen Partner/innen oder 

ihrer vorgesetzten Person und lassen die Offerte von den zuständigen Personen 

(mit)unterzeichnen.  

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen senden die Offerte mit der Lösungsskizze an ihre 

Kund/innen oder präsentieren diese persönlich, allein oder mit anderen Teammitgliedern. 

Sie beantworten Rückfragen ihrer Kund/innen, nehmen Einwände sowie 

Änderungswünsche konstruktiv entgegen, argumentieren überzeugend und verhandeln bei 

Bedarf über den offerierten Aufwand. Hinsichtlich Lösungsskizzen und/oder Preis zeigen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen sachlich und neutral ihre Stärken gegenüber allfälligen 

Mitbewerber/innen. Am Ende des Gesprächs klären sie mit ihren Kund/innen, ob die 

Zusammenarbeit fortgesetzt wird, sowie das weitere Vorgehen. 

 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Betriebswirtschaftliches Denken  

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Strategisches Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Kreativität 

• Überzeugendes Auftreten 

• Aktives Zuhören 

• Argumentationsfähigkeit 

• Verhandlungsgeschick 

• Präsentationstechniken 

• Respektvoller Umgang gegenüber allen Anspruchsgruppen 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie erstellen eine Offerte und/oder entsprechende Präsentationsunterlagen mit 

allen wichtigen Informationen. 

Sie präsentieren die Offerte und/oder Präsentationsunterlagen und verhandeln bei 

Bedarf. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte betriebswirtschaftliche und (steuer-)rechtliche 

Kenntnisse. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von analytischen Lösungsstrategien. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Kommunikations- und 

Präsentationstechniken. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse, um interdisziplinäre Lösungsansätze zu 

erarbeiten.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine klar strukturierte und nachvollziehbare Offerte mit 

Lösungsskizze. 

Sie achten stets auf einen respektvollen Umgang gegenüber allen 

Anspruchsgruppen. 

Sie achten darauf, Fragen, Einwände und Änderungswünsche des/der Kund/in 

konstruktiv zu bearbeiten. 

Sie zeigen sich motiviert, ihre Stärken gegenüber allfälligen Mitbewerber/innen 

sachlich und neutral zu erörtern. 

Metakognition 

Sie prüfen die Offerte mit der Lösungsskizze und leiten bei Bedarf Anpassungen 

ab. 

Sie reflektieren ihre Präsentation der Offerte mit oder ohne Team und leiten 

geeignete Änderungsmassnahmen für die Zukunft ab. 

 

d.4 Lösungen erarbeiten und mit Kund/innen besprechen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen entwickeln allein oder gemeinsam mit ihrem Team 

eine oder mehrere detaillierte Lösungen. Sie holen zusätzliche Informationen zum 

Sachverhalt und zu den Kundenanliegen ein. Bei Bedarf vertiefen sich 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen in Rechtsnormen, Rechtsprechung und Steuerpraxis. 

Sie streben eine langfristige Lösung unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen 

an und analysieren aktuelle als auch zukünftige Auswirkungen, falls sich die Situation bei 

den Kund/innen oder auch des (Steuer-)umfeldes ändern sollte. Bei Bedarf besprechen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen die Lösungen mit anderen Partner/innen oder mit der 

vorgesetzten Person.  

Anschliessend bereiten sie oder ihr Team die Lösungen für die Kundenpräsentation auf, 

antizipieren mögliche Kundeneinwände und entwickeln ein überzeugendes Argumentarium.  

Bei Bedarf führen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen das Beratungsgespräch durch, 

wobei sie den Kund/innen die detaillierten Lösungen präsentieren und dabei deren 

Kundennutzen hervorheben. Einwände sowie Änderungswünsche nehmen sie konstruktiv 

entgegen und argumentieren überzeugend. Dabei legen sie die rechtlichen, 

betriebswirtschaftlichen und persönlichen Auswirkungen von Änderungswünschen dar und 

vergleichen sie mit den Auswirkungen der entwickelten Lösungen. Insbesondere zeigen sie 

auf, inwiefern die Kundenbedürfnisse erfüllt werden und grenzen sich von nicht erfüllbaren 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Betriebswirtschaftliches Denken 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Strategisches Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Kreativität 

• Überzeugendes Auftreten 

• Überzeugende und verständliche Kommunikation 

• Aktives Zuhören 

• Argumentationsfähigkeit 

• Verhandlungsgeschick 

• Prozessdenken und Dokumentation 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie besprechen gemeinsam mit dem Team oder allein erarbeitete Lösungen mit 

dem/der Kund/in. 

Wissen, Verständnis 
Sie verfügen über fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von analytischen Lösungsstrategien. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der rechtlichen Vorgaben und 

Steuerpraxis. 

Sie verfügen über die Fähigkeit, vertiefte Recherchen zu führen und Abklärungen 

anhand aktueller Literatur und Praxis zu treffen. 

Sie verfügen über verschiedene Frage- und Kommunikationstechniken. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine überzeugende und konstruktive Argumentation dem/der 

Kund/in gegenüber. 

Sie sind motiviert, den Kundennutzen und mögliche Auswirkungen der 

entwickelten Lösungen bei der Präsentation in geeigneter Form hervorzuheben. 

Sie achten stets auf eine klare Formulierung des weiteren Vorgehens mit dem/der 

Kund/in. 

Sie achten darauf, dass die erarbeiteten Lösungen rechtlich korrekt und ethisch 

(«code of conduct», good corporate citizen) vertretbar sind. 
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Kundenbedürfnissen ab. Am Ende des Gesprächs klären sie mit ihren Kund/innen das 

weitere Vorgehen.  

Nach dem Gespräch nehmen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen oder das Team 

notwendige Änderungen an den erarbeitenden Lösungen vor und dokumentieren laufend 

ihre Arbeitsschritte. 

 

Metakognition 

Sie analysieren mögliche Kundeneinwände und -wünsche vor der Präsentation und 

bereiten ihr Argumentarium entsprechend überzeugend vor. 

Sie reflektieren das Gespräch mit dem/der Kund/in und passen notwendige 

Änderungen an den erarbeiteten Lösungen an. 

 

d.5 Sachverhalt und Lösung mit Steuerverwaltung klären 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen klären neue Sachverhalte sowie die erarbeiteten 

Lösungen und die daraus resultierenden Steuerkonsequenzen mit der Steuerverwaltung. 

Sie stellen ihre Anfragen über verschiedene Kommunikationskanäle oder mittels eines 

offiziellen schriftlichen Steuerrulings. Dabei erläutern sie den Sachverhalt sowie den 

Lösungsvorschlag mit den daraus resultierenden Steuerkonsequenzen nachvollziehbar. Sie 

begründen ihr Vorgehen anhand von relevanten Rechtsnormen, aktuellen Gerichts- und 

Verwaltungsentscheiden sowie der aktuellen Steuerpraxis.  

Bei Bedarf führen sie ein Gespräch mit den Kund/innen und der Steuerverwaltung, 

antizipieren mögliche Einwände der Vertreter/innen der Steuerverwaltung und erarbeiten 

ein darauf abgestimmtes Argumentarium.  

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen nehmen Einwände entgegen, argumentieren 

überzeugend und entwickeln bei Bedarf einen Lösungsvorschlag gemeinsam mit den 

Vertreter/innen der Steuerverwaltung und ihren Kund/innen weiter. Am Ende des 

Gesprächs klären sie mit ihren Gesprächspartner/innen das weitere Vorgehen. Nach dem 

Gespräch überarbeiten sie bei Bedarf das Steuerruling und reichen dies erneut zur 

Genehmigung ein 

 

• Umfassende Fachkompetenz  

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Aktives Zuhören 

• Argumentationsfähigkeit  

• Verhandlungsgeschick 

• Recherchefähigkeit 

• Kenntnisse der aktuellen Gerichts- und Steuerpraxis 

Umsetzungspotenzial 

Sie klären Sachverhalte und erarbeitete Lösungen mit der Steuerverwaltung über 

verschiedene Kommunikationskanäle. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der aktuellen Gerichts- und 

Verwaltungsentscheide und die Steuerpraxis. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Bereich Steuerruling. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von verschiedenen 

Kommunikationskanälen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine überzeugende und konstruktive Argumentation der 

Steuerverwaltung gegenüber. 

Sie achten darauf, Einwände und Änderungswünsche der Steuerverwaltung 

konstruktiv zu bearbeiten. 

Sie achten stets auf eine klare Formulierung des weiteren Vorgehens mit dem/der 

jeweiligen Gesprächspartner/in. 

Metakognition 

Sie reflektieren das Gespräch und die Ergebnisse und passen bei Bedarf in 

Abstimmung mit dem/der Kund/in das Steuerruling für die Genehmigung an. 

 

d.6 Deklarationen erstellen und Veranlagungen prüfen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen erstellen Deklarationen oder prüfen von 

Treuhänder/innen oder anderen Fachpersonen erstellte Deklarationen (wie beispielsweise 

Steuererklärungen, Mehrwertsteuerabrechnungen oder Verrechnungssteuer-

deklarationen). Anschliessend übergeben sie die Deklarationen ihren Kund/innen zur 

Prüfung und vereinbaren den Ablauf der Einreichung. 

Nach Eingang der Veranlagungen prüfen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen diese 

unverzüglich. Sie vergleichen die verfügten Steuerwerte mit den deklarierten Werten und 

analysieren allfällige Abweichungen. Falls die Verfügungen gemäss Deklaration erstellt 

wurden oder die Abweichungen begründet sind, leiten die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen die Veranlagungen an ihre Kund/innen weiter. Falls die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen mit den Abweichungen nicht einverstanden sind, klären 

sie mit den Kund/innen das weitere Vorgehen. 

 

• Sorgfältige Arbeitsweise 

• Detailorientierung 

• Informationsbeschaffung seitens Kunden 

• IT-Affinität 

Umsetzungspotenzial 

Sie erstellen Deklarationen und prüfen Veranlagungen professionell. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der Prüfungsmethoden für Veranlagungen. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Struktur und Inhalte der deklarierten 

Werte.  

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der technischen Instrumente und 

Hilfsmittel zur Veranlagungsprüfung. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine sorgfältige Arbeitsweise. 

Sie achten stets auf eine klare Definition des Zeitrahmens. 

Sie achten stets auf eine klar begründete und nachvollziehbare Deklaration oder 

Veranlagung. 

Metakognition 

Sie analysieren Abweichungen in Veranlagungen und legen mit dem/der Kund/in 

das weitere Vorgehen fest. 

 

d.7 Anfragen der Steuerverwaltung beantworten und Steuerrevisionen begleiten 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen beantworten Fragen der Steuerverwaltung direkt 

oder erstellen zuhanden der Kund/innen Antwortvorschläge. Offene Fragen klären sie mit 

ihren Kund/innen und fordern bei Bedarf die benötigten Unterlagen an. 

• Umfassende Fachkompetenz  

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

Umsetzungspotenzial 

Sie bearbeiten Anfragen der Steuerverwaltung. 

Sie begleiten ihre/n Kund/in bei Steuerrevisionen. 
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Wünscht die Steuerverwaltung im Rahmen einer Steuerrevision eine Klärung bestimmter 

Sachverhalte, unterstützen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen ihre Kund/innen bei der 

Planung und der Bereitstellung der gewünschten Unterlagen. Auf Wunsch der Kund/innen 

nehmen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen am Abschlussgespräch mit den 

Steuerrevisor/innen teil oder begleiten die Steuerrevision anstelle ihrer Kund/innen.  

 

• Aktives Zuhören 

• Argumentationsfähigkeit 

• Verhandlungsgeschick 

• Recherchefähigkeit 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Grundkenntnisse im Steuerrevisionsprozess. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Umgang mit der Steuerverwaltung. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Gesprächstechniken. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets darauf, alle offenen Fragen mit den jeweiligen Anspruchsgruppen 

zu klären. 

Sie achten stets darauf, alle erforderlichen Unterlagen mit dem/der Kund/in 

zusammenzutragen. 

Sie achten stets auf eine überzeugende und konstruktive Argumentation der 

Steuerverwaltung gegenüber. 

Metakognition 

Sie analysieren Sachverhalte und sorgen für die Bereitstellung aller benötigten 

Unterlagen für die Steuerrevision. 

 

d.8 Verschiedene Verfahren führen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen wirken in sämtlichen Verfahren aller Steuerbereiche 

und über alle Instanzen hinweg mit.  

Sie klären den Sachverhalt bei abweichenden Veranlagungen von den Deklarationen und 

nehmen eine rechtliche Würdigung vor. Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen 

unterbreiten ihren Kund/innen deren Handlungsmöglichkeiten und verfassen in Absprache 

mit den Kund/innen fristgerecht eine Einsprache. Sie begründen diese anhand der Situation 

ihrer Kund/innen und mithilfe relevanter Rechtsnormen, aktueller Gerichts- und 

Verwaltungsentscheide sowie der aktuellen Steuerpraxis. Sie beantworten Rückfragen der 

Steuerverwaltung und reichen bei Bedarf Zusatzunterlagen ein. Sie prüfen Einigungs-

vorschläge der Steuerverwaltung und begleiten ihre Kund/innen an 

Einspracheverhandlungen.  

Während der Einspracheverhandlung legen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen die 

Lösung und die Begründung überzeugend dar, nehmen Einwände vonseiten der 

Steuerverwaltung entgegen und begegnen diesen mit fachlichen Argumenten. Bei Bedarf 

entwickeln sie den eingereichten Lösungsvorschlag mit den Veranlagungsexperten und 

Veranlagungsexpertinnen und ihren Kund/innen weiter. Am Ende des Gesprächs klären sie 

mit den Veranlagungsexperten und Veranlagungsexpertinnen den Entscheid. 

Wird die Einsprache gutgeheissen bzw. entsprechen der Einspracheentscheid und die neue 

Veranlagung den besprochenen Vereinbarungen, leiten sie die Unterlagen an ihre 

Kund/innen weiter. Andernfalls klären sie mit ihren Kund/innen, welche Rechtsmittel zur 

Verfügung stehen und ob diese ergriffen werden sollen.  

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen begleiten die Rechtsmittelverfahren mit den 

nächsthöheren Instanzen und im Zusammenhang mit Nach- und Strafsteuerverfahren auf 

eine analoge Weise. Bei Bedarf ziehen sie im Verfahrensrecht versierte Rechtsanwälte bei.  

Für ihre internationalen Kund/innen stellen sie zusätzlich Anträge auf 

Verständigungsverfahren. Sie vertreten diese bei der Wahrnehmung deren 

Verfahrensrechte im internationalen Informations- und Datenaustausch wie beispielsweise 

im automatischen Informationsaustausch oder im spontanen Informationsaustausch. 

 

• Umfassende Fachkompetenz  

• Sicherheit im Verfahrens- und Prozessrecht 

• Prozessstrategien 

• Überzeugendes Auftreten  

• Kommunikationsfähigkeit 

• Argumentationsfähigkeit 

• Verhandlungsgeschick 

• Sorgfältige Arbeitsweise, Dokumentation erstellen 

Umsetzungspotenzial 

Sie führen verschiedene Verfahren in unterschiedlichen Steuerbereichen und über 

alle Instanzen. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Verwaltungs- sowie im Verfahrens- und 

Prozessrecht. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Umgang mit aktuellen Gerichts- und 

Steuerentscheiden sowie der Steuerpraxis. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Prozess- und Lösungsstrategien. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im internationalen Informations- und 

Datenaustausch. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf einen wertschätzenden Umgang mit allen Anspruchsgruppen. 

Sie wirken als Schnittstelle zwischen Kund/in, Steuerverwaltung und 

nächsthöherer Instanz.  

Sie achten stets auf eine überzeugende und konstruktive Argumentation der 

Steuerverwaltung gegenüber. 

Sie achten stets auf eine fristgerechte und sorgfältige Bearbeitung des Verfahrens. 

Metakognition 

Sie analysieren abweichende Veranlagungen und leiten entsprechende 

Massnahmen für Einspracheverhandlungen ein. 

Sie analysieren den Einspracheentscheid und leiten nach Rücksprache mit dem/der 

Kund/in ein Rechtsmittelverfahren bei den nächsthöheren Instanzen mit den 

entsprechenden Unterlagen ein. 
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d.9 Gutachten erstellen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen erstellen für natürliche und juristische Personen, für 

Verwaltungen, Gerichte und weitere Interessenten Gutachten. Dabei beurteilen sie einen 

konkreten und präzis vorgegebenen Sachverhalt oder eine strittige Rechtsfrage aus der 

Sicht des Steuerrechts und möglicherweise weiterer tangierender Rechtsgebiete. Die 

Gutachten werden in der Regel schriftlich erstattet.  

 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Analytische Fähigkeiten 

• Verständliche Kommunikation 

Umsetzungspotenzial 

Sie erstellen Gutachten für natürliche und juristische Personen, für Verwaltungen, 

Gerichte und weitere Interessent/innen. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse im Steuerrecht. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Gutachtenerstellung für 

unterschiedliche Anspruchsgruppen. 

Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse unterschiedlicher Rechtsgebiete. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse schriftlicher Ausdruckformen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine konkrete und nachvollziehbare Ausdrucksweise. 

Sie achten stets auf die Berücksichtigung aller möglichen Rechtsgebiete für den 

Sachverhalt. 

Metakognition 

Sie analysieren einen Sachverhalt und erstellen anhand dessen ein 

entsprechendes Gutachten. 

 

d.10 Mandat nachbereiten und abschliessen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen dokumentieren digital ihre Arbeiten, sodass diese 

für Dritte nachvollziehbar sind und legen die Dokumentation nach Abschluss des Mandats 

ab. Sie führen bei grösseren Projekten ein Debriefing mit dem Kunden durch und erstellen 

die Rechnung für die geleisteten Dienste. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen analysieren den Ablauf des Mandats, führen ein 

Debriefing durch und tauschen im Team ihre Erfahrungen aus. Sie informieren die weiteren 

Mitarbeitenden über die Erkenntnisse zum Projekt. Sie leiten im Team 

Optimierungsmassnahmen für weitere Mandate ab. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen pflegen laufend den Kontakt zu den Kund/innen 

bezüglich des abgeschlossenen Mandats, analysieren deren Portfolio und erarbeiten nach 

Möglichkeit Optimierungen bzw. weitere Lösungsskizzen. 

 

• Reflexionsfähigkeit 

• Grundlagen Controlling 

• Analytische Fähigkeiten 

• Dokumenten- und Datenmanagement 

• IT-Affinität 

Umsetzungspotenzial 

Sie schliessen Mandate mit einer nachvollziehbaren Dokumentation (inkl. gut 

dokumentierter Fakturierung) ab. 

Sie bereiten Mandate gemeinsam mit ihrem Team konstruktiv nach. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse im Controlling. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Dokumenten- und Datenmanagement. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Erstellen von Rechnungen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse digitaler Hilfsmittel. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Debriefing. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine nachvollziehbare Dokumentation für den/die Kund/in, für 

sich persönlich und das Unternehmen. 

Sie setzen sich für ein konstruktives und zukunftsorientiertes Debriefing mit 

dem/der Kund/in und dem Team ein.  

Sie achten darauf, mit dem/der Kund/in in Kontakt zu bleiben. 

Metakognition 

Sie analysieren den Ablauf des Auftrags/Projekts und tauschen ihre Erkenntnisse 

mit dem Team aus. 

Sie analysieren das Debriefing und leiten im Team Optimierungsmassnahmen für 

weitere Mandate ab. 
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Handlungskompetenzbereich E: Durchführung Steueraudits und Due-Diligence-Prüfung  

 

Bei Steueraudits und Due-Diligence-Prüfungen klären die Steuerexpertinnen und Steuerexperten zuerst den Auftrag, den Sachverhalt sowie die Rahmenbedingungen. Anschliessend führen sie die 

Prüfungen meistens im Team durch. Je nach Auftrag formulieren sie nach der Prüfung Empfehlungen oder einen konkreten Optimierungs- bzw. Lösungsvorschlag 

 

 

E. Durchführung Steueraudits und Due-Diligence-Prüfung (Steuerberatung) 
 

Arbeitssituation Kritische Erfolgsfaktoren Kompetenzdimensionen 

e.1 Auftrag und Sachverhalt von Steueraudit oder Due-Diligence-Prüfung klären 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen nehmen die Anfrage entweder von natürlichen oder 

juristischen Personen oder von Arbeitskolleg/innen aus anderen Abteilungen entgegen. 

Anschliessend klären sie mit den Auftraggeber/innen soweit notwendig den Auftrag, den 

Sachverhalt und die Rahmenbedingungen. Wenn ein Steueraudit oder eine steuerliche Due-

Diligence-Prüfung im Rahmen einer umfassenderen Prüfung stattfindet, definieren die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen mit ihren Arbeitskolleg/innen die Aufgabenteilung. Mit 

diesen und/oder mit den Kund/innen legen sie fest, was genau zu prüfen ist, ab welchem 

Betrag Risiken relevant sind und ob sie am Schluss einen Bericht abliefern müssen und an 

Vertragsverhandlungen teilnehmen sollen.  

 

• Analytische Fähigkeiten 

• Durchsetzungsvermögen 

• Proaktives und sorgfältiges Arbeiten  

Umsetzungspotenzial 

Sie definieren den Auftrag und Sachverhalt für ein Steueraudit oder eine 

steuerliche Due-Diligence-Prüfung mit dem/der Kund/in und dem Team. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Steueraudits. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von steuerlichen Due-Diligence-Prüfungen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse bei Vertragsverhandlungen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets darauf, den Auftrag vollständig mit dem/der Kund/in zu klären. 

Sie achten stets auf eine transparente Arbeitsaufteilung im Team. 

Metakognition 

Sie analysieren den Auftrag, den Sachverhalt und die Rahmenbedingungen und 

definieren den Prüfungsprozess mit ihrem Team. 

Sie schätzen die Risikoposition ein und leiten daraus das weitere Vorgehen ab. 

 

e.2 Team für Prüfung zusammenstellen und einführen  

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen stellen ein auf die Prüfung abgestimmtes Team 

zusammen. Bei Bedarf ziehen sie auch externe Fachleute mit ein. Anschliessend führen sie 

die neuen Teammitglieder in den Sachverhalt und die Prüfung ein. Sie geben Informationen 

über den/die Auftraggeber/in, den Sachverhalt und die vorzunehmende Prüfung. Die 

Prüfungsschritte werden besprochen und die Verantwortungen im Team verteilt. Die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen betreuen die gesamte Prüfung und arbeiten aktiv mit. 

• Informationsvermittlung 

• Kommunikationsfähigkeiten 

• Konzeptionelle Fähigkeiten 

• Führungskompetenz 

Umsetzungspotenzial 

Sie stellen ein Team zusammen und führen es in den Sachverhalt und die Prüfung 

ein.  

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Fachgebiete ihrer Mitarbeitenden. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Informationsvermittlung. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Führungstechniken. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Konzeptentwicklung. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten auf ein für die Prüfung gut abgestimmtes Team. 

Sie achten stets auf eine klare und nachvollziehbare Informationsvermittlung über 

den Sachverhalt und die bevorstehende Prüfung. 

Sie sind motiviert, aktiv am Prüfungsprozess mitzuarbeiten. 

Metakognition 

Sie analysieren den Sachverhalt und die bevorstehende Prüfung und wählen 

gezielt die entsprechenden Mitarbeitenden für ihr Team aus. 

Sie analysieren regelmässig den Prüfungsprozess und leiten bei Bedarf 

Änderungsmassnahmen im Team ab. 

 

e.3 Unternehmen analysieren und Steuerrisiken ableiten • Analytische Fähigkeiten Umsetzungspotenzial 

Sie leiten anhand der Unternehmensanalyse mögliche Steuerrisiken ab. 
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Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen prüfen die Dokumente entsprechend den 

Anforderungen der jeweiligen Prüfung. Bei Steueraudits, welche im Rahmen der jährlichen 

Wirtschaftsprüfung erfolgen, beschränken sich die Steuerexperten/Steuerexpertinnen 

oftmals auf die Analyse grosser Datenmengen. Bei anderen Steueraudits sowie bei Due-

Diligence-Prüfungen analysieren sie oftmals zusätzlich aktuelle Prozesse und Strukturen 

der zu prüfenden Unternehmung. Sie studieren sämtliche Informationen, welche für die 

Identifikation der Steuerrisiken und -folgen notwendig sind. Rückfragen stellen sie ihren 

Ansprechpersonen und klären rechtliche Fragen mithilfe von Rechtsnormen, 

Rechtsprechung sowie Steuerpraxis. Sie kopieren wesentliche Dokumente und halten ihre 

Erkenntnisse (inkl. einer Quantifizierung) sorgfältig fest. Dabei dokumentieren die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen ihre Prüfung und insbesondere die zentralen 

Informationen zu den Steuerrisiken und -folgen 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Systematisches Vorgehen 

• Sorgfältige Arbeitsweise, Dokumentation erstellen 

• Umfassende Fachkompetenz 

• IT-Affinität 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der rechtlichen Vorgaben und aktuellen 

Steuerpraxis. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der Datenanalyse. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse von Steuerrisiken und -folgen.  

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der digitalen Hilfsmittel zur Steuerprüfung 

und Dokumentation. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf ein systematisches und sorgfältiges Vorgehen. 

Sie achten stets auf eine nachvollziehbare Dokumentation. 

Metakognition 

Sie analysieren grosse Datenmengen im Rahmen der Wirtschaftsprüfung sowie bei 

anderen Steueraudits und leiten mögliche Steuerrisiken und -folgen ab. 

Sie analysieren aktuelle Prozesse und Strukturen des Unternehmens und 

identifizieren mögliche Steuerrisiken- und folgen. 

 

e.4 Empfehlungen oder Lösungsvorschlag erarbeiten und Abschlussdokument 
verfassen 

Falls im Auftrag zum Steueraudit oder zur Due-Diligence-Prüfung vorgesehen, formulieren 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen nach der eigentlichen Prüfung sowie der Identifikation 

der Steuerrisiken (inkl. Quantifizierung) Empfehlungen (inkl. Reflektierung im Vertrag bei 

Due-Diligence-Prüfungen) oder erarbeiten einen Optimierungs- oder Lösungsvorschlag. 

Diese beziehen sich in der Regel auf steuerrelevante Anpassungen von Prozessen und 

Strukturen. Insbesondere bei grossen Due-Diligence-Prüfungen entwickeln die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen Strukturierungsvorschläge oftmals in Zusammenarbeit 

mit Fachpersonen aus anderen Abteilungen (z.B. Rechtsabteilung).  

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen dokumentieren ihre Ergebnisse sowie allfällige 

Empfehlungen, Optimierungs- und Lösungsvorschläge schriftlich. Dabei erstellen sie je 

nach Prüfungsorganisation ein internes Memo an die Wirtschaftsprüfungsabteilung, einen 

Teilbericht oder einen abschliessenden Audit- beziehungsweise einen Due-Diligence-

Bericht. 

 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Strategisches Denken 

• Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Betriebswirtschaftliches Denken 

• Verständliche Kommunikation 

• Widerstandsfähigkeit und Teamfähigkeit 

 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie erarbeiten Empfehlungen oder Optimierungs- oder Lösungsvorschläge für das 

Unternehmen nach der eigentlichen Prüfung. 

Sie verfassen ein Abschlussdokument je nach Prüfungsorganisation. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von strategischen Lösungsstrategien. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse von Steuerrisiken und -folgen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Kommunikationstechniken. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie sind motiviert, bei grossen Due-Diligence-Prüfungen mit Fachpersonen aus 

anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten. 

Sie achten stets auf das Formulieren von nachvollziehbaren Strukturvorschlägen. 

Sie achten auf eine verständliche schriftliche Ausdrucksweise. 

Sie sind motiviert, unter zeitlichem Druck Lösungen zu erarbeiten.  

Metakognition 

Sie reflektieren ihre Ergebnisse zu Empfehlungen, Optimierungs- und 

Lösungsvorschlägen und leiten bei Bedarf Anpassungen ab. 

 

e.5 Verhandlungen führen 

Bei Transaktionen führen Steuerexperten/Steuerexpertinnen Verhandlungen oder nehmen 

daran teil. Sie bringen ihre Erkenntnisse aus der Due-Diligence-Prüfung ein, weisen auf 

Steuerrisiken hin und argumentieren überzeugend hinsichtlich ihres Optimierungs- bzw. 

Lösungsvorschlags bzw. der Reflektierung im Vertrag. Sie suchen mit ihren Kund/innen und 

den Verhandlungspartner/innen eine für ihre Kund/innen unter den gegebenen 

Bedingungen bestmögliche Lösung. 

• Überzeugendes Auftreten 

• Verhandlungsgeschick 

• Betriebswirtschaftliches Denken 

• Rechtliches Verständnis 

• Kreativität 

• Durchsetzungsvermögen  

Umsetzungspotenzial 

Sie unterstützen ihre Kund/innen bei der Verhandlung mit 

Verhandlungspartner/innen bzw. führen die Verhandlungen (in Teilbereichen) 

selbstständig.  

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse. 

Sie verfügen über fundierte rechtliche Kenntnisse. 

Sie verfügen über fundierte Verhandlungstechniken. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse bei Verhandlungsprozessen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von strategischen Lösungsstrategien. 
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Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf ein überzeugendes Auftreten. 

 

Sie zeigen sich motiviert, konstruktiv und lösungsorientiert mit allen 

Anspruchsgruppen zu verhandeln. 

Metakognition 

Sie analysieren die Verhandlungssituation und leiten Optimierungs- und 

Lösungsvorschläge ab. 
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Handlungskompetenzbereich F: Durchführung Steuerrevision  

 

Die Steuerexpertinnen und Steuerexperten in der öffentlichen Verwaltung führen Steuerprüfungen bzw. -revisionen durch. Diese basieren auf vorgegebenen Kriterien wie beispielsweise unvollständige 

Steuerunterlagen, kritischen Fallkonstellationen oder Neugründungen. In einem ersten Schritt klären die Steuerexpertinnen und Steuerexperten den Sachverhalt und planen die Steuerrevision. Diese 

führen sie bei ihren Steuerkundinnen und Steuerkunden, deren Steuerberaterinnen und Steuerberater oder anhand der gelieferten Unterlagen im Büro durch. 

 

F. Durchführung Steuerrevision 
 

Arbeitssituation Kritische Erfolgsfaktoren Kompetenzdimensionen 

   

f.1 Steuerrevision planen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen nehmen entweder von Veranlagungsexperten/ 

Veranlagungsexpertinnen oder aufgrund von Meldungen anderer Behörden einen Auftrag 

zu Steuerrevisionen entgegen oder bestimmen die Fälle, in denen eine Revision 

durchgeführt wird, aufgrund von vorgegebenen Kriterien (unvollständige Steuerunterlagen, 

kritische Fallkonstellationen, Neugründungen, Querschnittsprüfungen usw.). Im ersten Fall 

klären sie zuerst den Sachverhalt. In beiden Fällen planen sie anschliessend die 

Steuerrevisionen und erstellen allenfalls einen Prüfplan. Sie informieren die 

Steuerkund/innen oder deren Steuerberater/innen auf schriftlichem Weg über die 

Steuerrevision, den Zeitpunkt und die bereitzustellenden Unterlagen. Bei Bedarf 

beantworten sie mündliche und schriftliche Rückfragen zu anstehenden Revisionen. 

• Umfassende Fachkompetenz  

• Analytische Fähigkeiten 

• Planung und Administration 

• Organisationsfähigkeit 

• Kundenorientierung 

Umsetzungspotenzial 

Sie planen gezielt Steuerrevisionen und erstellen einen Prüfplan. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse aller notwendigen Kriterien und Vorgaben 

(PN) für eine Steuerrevision. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Planung und Administration von 

Steuerrevisionen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf die rechtzeitige schriftliche Information über eine 

Steuerrevision an den/die Kund/in. 

Sie achten stets auf die fristgerechte Abwicklung der Steuerrevision. 

Sie achten auf einen wertschätzenden und wohlwollenden Umgang mit dem/der 

Kund/in. 

Metakognition 

Sie analysieren den Sachverhalt und planen gezielte Schritte für eine 

Steuerrevision. 

 

f.2 Prüfung durchführen und Revisionsbericht entwerfen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen führen die Revisionen bei Steuerkund/innen, 

Steuerberater/innen oder anhand der gelieferten Unterlagen im Büro durch. Sie beachten 

dabei gegebenenfalls die internen Revisionsrichtlinien. Sie führen mit ihrer Ansprechperson 

ein Einstiegsgespräch und klären erste Fragen. Anschliessend prüfen sie die Dokumente 

und analysieren jene Informationen, welche für die steuerliche Würdigung relevant sind. 

Rechtliche Fragen klären sie mithilfe von Rechtssammlungen und Nachschlagewerken zur 

Steuerpraxis. Bei Bedarf stellen sie ihren Ansprechpersonen Rückfragen und kopieren 

wesentliche Dokumente. Ihre Erkenntnisse halten die Steuerexperten/Steuerexpertinnen 

schriftlich fest und erstellen den Revisionsbericht soweit als möglich. 

• Umfassende Fachkompetenz  

• Analytische Fähigkeiten 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Systematisches Vorgehen 

• Sorgfältige Arbeitsweise, Dokumentation erstellen 

• Sicheres Auftreten 

• Kundenorientierung 

• Gute redaktionelle Kenntnisse 

• IT-Affinität 

Umsetzungspotenzial 

Sie erstellen nach Durchführung der Prüfung einen schriftlichen Revisionsbericht. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der internen Revisionsrichtlinien. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des Buchführungs- und Steuerrechts, der 

verschiedenen Nachschlagewerke sowie der (PN) Steuerpraxis. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten darauf, alle notwendigen Dokumente zusammenzutragen. 

Sie klären alle notwendigen Fragen mit der entsprechenden Ansprechperson. 

Sie achten auf einen wertschätzenden und wohlwollenden Umgang mit dem/der 

Kund/in.  

Metakognition 

Sie analysieren Informationen, die für eine steuerliche Würdigung relevant sind. 

 

f.3 Revision mit Kund/innen auswerten und nachbearbeiten 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen führen bei Bedarf während der Prüfungsphase und 

oftmals am Ende der Steuerrevision ein Gespräch mit den Steuerkund/innen und deren 

• Umfassende Fachkompetenz  

• Überzeugendes Auftreten 

• Verständliche und überzeugende Kommunikation 

Umsetzungspotenzial 

Sie besprechen mit dem/der Kund/in die im Revisionsbericht festgehaltenen 

Feststellungen und finalisieren den Bericht.  
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Berater/innen. Mit diesen klären sie noch offene Fragen und besprechen ihre Ergebnisse 

sowie das weitere Vorgehen.  

Falls nach dem Kundengespräch noch offene Punkte existieren, nehmen die 

Steuerexperten/ 

Steuerexpertinnen die notwendigen Abklärungen vor und/oder warten weitere 

Informationen der Steuerkund/innen oder deren Berater/innen ab. Sobald die Sachlage 

geklärt und eine steuerliche Würdigung möglich ist, stellen sie den Revisionsbericht fertig, 

erstellen die Veranlagung oder leiten den Revisionsbericht an die auftraggebenden 

Veranlagungsexperten/Veranlagungsexpertinnen bzw. Behörde weiter. Anschliessend 

legen sie ein Exemplar des Revisionsberichts mit der Prüfungsdokumentation in ihrem 

Dossier ab.  

 

• Argumentationsfähigkeit  

• Sorgfältige Arbeitsweise, Dokumentation erstellen 

• Kundenorientierung 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Gesprächs- und 

Kommunikationstechniken. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse bei der Durchführung einer Revision. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten darauf, alle offenen Fragen zu klären. 

Sie zeigen sich motiviert, dem/der Kund/in das Ergebnis und das weitere Vorgehen 

verständlich zu erläutern. 

Sie achten auf eine gute Zusammenarbeit mit den auftraggebenden 

Veranlagungsexperten/Veranlagungsexpertinnen bzw. Behörden. 

Sie achten auf eine exakte Redaktion des Revisionsberichts und eine 

nachvollziehbare Prüfungsdokumentation und Ablage. 

Metakognition 

Sie analysieren das Gespräch mit dem/der Kund/in und holen bei Bedarf weitere 

Abklärungen und Informationen für den Revisionsbericht ein. 
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Handlungskompetenzbereich G: Durchführung Veranlagungs- und Rechtsmittelverfahren 

 

Steuerexpertinnen und Steuerexperten prüfen jeweils den Sachverhalt und nehmen die steuerliche Würdigung vor. Bei Bedarf besprechen sie die steuerliche Würdigung mit ihren Ansprechpersonen. 

Ergreifen Steuerkundinnen und Steuerkunden Rechtsmittel, wirken die Steuerexpertinnen und Steuerexperten in den Verfahren über alle Instanzen hinweg mit. 

 

G. Durchführung Veranlagungs- und Rechtsmittelverfahren 
 

Arbeitssituation Kritische Erfolgsfaktoren Kompetenzdimensionen 

g.1 Dialog mit Steuerkund/innen, Steuerberater/innen und Steuerverwaltungen 
pflegen  

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen pflegen einen respektvollen Dialog mit ihren 

Steuerkund/innen und deren Steuerberater/innen. Zudem pflegen und erweitern sie ihr 

Netzwerk mit Kolleg/innen aus anderen Steuerverwaltungen und Behörden, indem sie 

beispielsweise Informationen austauschen, an Informationsanlässen teilnehmen oder in 

Arbeitsgruppen mitarbeiten. 

• Kommunikationsfähigkeit 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Respekt 

• Kundenorientierung 

Umsetzungspotenzial 

Sie pflegen den Dialog mit Steuerkund/innen, Steuerberater/innen und 

Mitarbeitenden anderer Steuerverwaltungen. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kontakte zu Kolleg/innen aus anderen 

Steuerverwaltungen und Behörden. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Informationsbeschaffung. 

Sie verfügen über verschiedene Gesprächs- und Kommunikationstechniken.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf einen wertschätzenden Umgang mit Steuerkund/innen, 

Steuerberater/innen und Mitarbeitenden anderer Steuerverwaltungen. 

Sie achten stets auf einen transparenten Austausch von Informationen. 

Metakognition 

Sie reflektieren den Kontakt mit Steuerkund/innen, Steuerberater/innen und 

Mitarbeitenden von Steuerverwaltungen und optimieren bei Bedarf ihre 

Netzwerkpflege. 

 

g.2 Komplexe Anfragen beurteilen und mit Steuerkund/innen verhandeln  

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen beantworten Anfragen von Steuerkund/innen oder 

deren Berater/innen zu Steuerrulings, Steuerbefreiungen und komplexen Sachverhalten 

soweit als möglich sofort. Steuerrulings, Anträge auf Steuerbefreiung und weitere komplexe 

Anfragen prüfen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen mithilfe von Rechtsnormen, 

Gerichtsentscheiden und internen Unterlagen auf deren Rechtmässigkeit und 

Übereinstimmung mit der gängigen Steuerpraxis. Bei Bedarf holen sie bei den jeweiligen 

Kund/innen oder deren Berater/innen weitere Informationen und Unterlagen ein.  

Entspricht ein Steuerruling dem aktuellen Recht und der gängigen Steuerpraxis, 

genehmigen sie es und senden es an die Steuerkund/innen oder deren Berater/innen 

zurück. Entspricht ein Steuerruling nicht dem aktuellen Recht und/oder der gängigen 

Steuerpraxis, besprechen sie die steuerliche Würdigung mit den Kund/innen oder deren 

Berater/innen. Im Zweifelsfall und bei bedeutenden Steuerkund/innen besprechen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen das Steuerruling mit der vorgesetzten Person. Bei 

Bedarf führen sie anschliessend mit den Kund/innen, deren Berater/innen und eventuell 

unter Beizug der vorgesetzten Person ein Verhandlungsgespräch durch. Dabei besprechen 

die Beteiligten die steuerliche Würdigung und diskutieren mögliche Lösungen. Bei einer 

Genehmigung des Rulings wird es retourniert, andernfalls klären die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen mit den Steuerkund/innen bzw. mit deren 

Berater/innen, ob diese das Ruling überarbeiten und erneut einreichen wollen. Lehnen diese 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Überzeugendes Auftreten  

• Aktives Zuhören 

• Argumentationsfähigkeit  

• Verhandlungsgeschick 

Umsetzungspotenzial 

Sie bearbeiten komplexe Anfragen, Steuerrulings und Anträge auf 

Steuerbefreiung. 

Sie führen Verhandlungen mit dem/der Kund/in und deren Berater/in, bei Bedarf 

unter Beizug einer vorgesetzten Person.  

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Rechtsnormen und der Steuerpraxis. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Analyse von Gerichtsentscheiden 

und internen Unterlagen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Verhandlungstaktiken. 

Sie verfügen über analytische Fähigkeiten und vernetztes Denken. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf wertschätzende und konstruktive Verhandlungsgespräche. 

Sie zeigen sich stets motiviert, ansprechende Lösungen für die Beteiligten zu 

finden. 

Sie achten darauf, Rulings, Steuerbefreiungen und komplexe Anträge so zu 

bearbeiten, dass sie schnell und korrekt gewürdigt und beantwortet werden.  

Metakognition 

Sie analysieren Rulings und leiten entsprechende Verhandlungen und Gespräche 

mit den jeweiligen Anspruchsgruppen, um eine korrekte steuerliche Lösung zu 

erreichen. 
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ab, streichen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen im aktuellen Dokument die nicht 

genehmigten Stellen, versehen es mit einem Vorbehalt oder lehnen das Ruling vollständig 

ab. 

Anträge auf Steuerbefreiung bearbeiten die Steuerexperten/Steuerexpertinnen auf analoge 

Weise. Sie prüfen, ob die Antragsstellenden die rechtlichen Bedingungen auf 

Steuerbefreiung erfüllen. Nach der Klärung aller offenen Fragen nehmen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen die steuerliche Würdigung vor und verfassen ihren 

Entscheid bezüglich der Steuerbefreiung.  

Sinngemäss bearbeiten die Steuerexperten/Steuerexpertinnen weitere komplexe Anfragen. 

Sie analysieren den Antrag auf Steuerbefreiung und komplexe Anträge und leiten 

die entsprechenden Bearbeitungsmassnahmen ein. 

g.3 Veranlagungsverfahren durchführen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen beantworten Anfragen von Steuerkund/innen oder 

deren Berater/innen bei der Veranlagung komplexer Steuererklärungen kompetent und 

zeitnah. Anfragen, deren Beantwortung einer Steuerberatung gleichkämen, weisen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen zuvorkommend, aber bestimmt zurück, und verweisen 

auf geeignete Stellen.  

Nach Eingang von anspruchsvollen Steuererklärungen prüfen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen die eingereichten Unterlagen. Bei Bedarf ziehen sie für 

die steuerliche Würdigung Rechtsnormen, Gerichtsentscheide und/oder das 

Veranlagungshandbuch bei und holen weitere Informationen und Unterlagen bei den 

Steuerkund/innen oder deren Berater/innen ein. Offene Fragen klären sie mit den 

Kund/innen und/oder deren Berater/innen. Bei Bedarf führen sie eine Steuerrevision bei 

den Kund/innen durch oder veranlassen eine Revision bei der zuständigen Stelle.  

Nach der Klärung aller offenen Fragen nehmen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen die 

steuerliche Würdigung vor. Sie geben die Daten ins Veranlagungssystem ein, nehmen 

notwendige Korrekturen vor und begründen diese. Sie erstellen die Veranlagung und 

veranlassen Meldungen an andere Behörden. Wird die Steuererklärung trotz Mahnungen 

nicht fristgerecht eingereicht, erstellen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen eine 

Ermessensveranlagung. Aufgrund der verfügbaren Informationen aus den Vorjahren und 

aus anderen Datenquellen schätzen sie die steuerbaren Bezugsgrössen und erfassen diese 

im Veranlagungssystem. Anschliessend erstellen sie die Veranlagung und veranlassen bei 

Bedarf Meldungen an andere Behörden. Sie dokumentieren ihre Arbeitsschritte 

nachvollziehbar.  

• Umfassende Fachkompetenz 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Sorgfältige Arbeitsweise, Dokumentation der Arbeitsschritte 

• Kundenorientierung 

• Wirtschaftlichkeit des staatlichen Handelns 

• IT-Affinität 

Umsetzungspotenzial 

Sie führen Veranlagungsverfahren bei komplexen Fallkonstellationen durch. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse ihres Kompetenz- und Arbeitsbereichs. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Rechtsnomen und der Steuerpraxis. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Veranlagungssystem. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Analyse von Gerichtsentscheiden 

und internen Unterlagen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine begründete und nachvollziehbare Steuerveranlagung.  

Sie achten stets auf eine begründete und zuvorkommende Ablehnung bei 

Anfragen, die einer Steuerberatung gleichkämen. 

Sie achten stets darauf, den/die Kund/in oder den/die Berater/in an die geeigneten 

Stellen weiter zu verweisen. 

Sie achten stets auf eine nachvollziehbare Dokumentation ihrer Arbeitsschritte. 

Metakognition 

Sie prüfen anspruchsvolle Steuererklärungen und holen bei Bedarf notwendige 

Unterlagen und Informationen für eine steuerliche Würdigung ein. 

g.4 Rechtsmittelverfahren durchführen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen wirken in Rechtsmittelverfahren in allen 

Steuerbereichen und über alle Instanzen hinweg mit. 

Sie führen Einspracheverfahren zu komplexen Fällen durch und prüfen die formellen 

Eintretensvoraussetzungen. Falls diese nicht erfüllt sind, verfassen sie einen 

Nichteintretensentscheid. Treten die Steuerexperten/Steuerexpertinnen auf die Einsprache 

ein, prüfen sie die eingereichten Unterlagen. Bei Bedarf ziehen sie für die steuerliche 

Würdigung Rechtsnormen und Gerichtsentscheide bei und holen weitere Informationen und 

Unterlagen bei den Steuerkund/innen oder deren Berater/innen ein. Offene Fragen klären 

sie telefonisch, auf schriftlichem Weg oder im Rahmen einer Einspracheverhandlung mit 

den Kund/innen und/oder deren Berater/innen. In Zweifelsfällen besprechen sie den Fall 

mit der vorgesetzten Person und/oder führen eine Steuerrevision bei den Kund/innen durch 

bzw. veranlassen eine Revision bei der zuständigen Stelle. Nach der Klärung aller offenen 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Sicherheit im Verfahrens- und Prozessrecht 

• Prozessstrategien 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Überzeugendes Auftreten 

• Argumentationsfähigkeit 

• Sorgfältige Arbeitsweise, Dokumentation der Arbeitsschritte 

• Kundenorientierung 

Umsetzungspotenzial 

Sie führen Rechtsmittelverfahren in allen Steuerbereichen und über alle Instanzen 

durch. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Rechtsnormen und der Steuerpraxis 

sowie der zuständigen Instanzen.  

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Verfahrens- und Prozessrecht. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Prozessstrategien. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse für die Verfassung eines 

Einspracheentscheids und einer Rechtsmittelschrift.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf die Klärung aller offenen Fragen auf unterschiedlichen 

Kommunikationskanälen. 
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Fragen nehmen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen die steuerliche Würdigung vor. 

Heissen sie die Einsprache gut, verfassen sie einen Einspracheentscheid oder erstellen eine 

neue Veranlagung, allenfalls mit Meldungen an andere Behörden. Heissen sie die 

Einsprache teilweise gut, erstellen sie entweder einen Vorschlag und unterbreiten diesen 

den Steuerkund/innen oder deren Berater/innen oder sie verfassen (auch bei Ablehnung 

des Vorschlags) einen Einspracheentscheid und eine neue Veranlagung, bei Bedarf mit 

Meldungen an andere Behörden. Weisen sie die Einsprache zurück, verfassen sie ebenfalls 

einen Einspracheentscheid.  

Wird ein Fall an nächsthöhere Instanzen weitergezogen, verfassen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen für diese Instanzen in komplexen Fällen eine 

Stellungnahme bzw. die Begründung ihrer steuerlichen Würdigung oder unterstützen die 

für die Rechtsmittelverfahren zuständigen Personen mit relevanten Informationen sowie 

Überlegungen zum Sachverhalt und zur steuerlichen Würdigung. 

Entscheidet eine höhere Instanz gegen die Steuerverwaltung, analysieren die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen das Urteil und prüfen ihre Handlungsmöglichkeiten. Sie 

entscheiden, ob sie selbst ein weiteres Rechtsmittel ergreifen sollen. In diesem Fall 

verfassen sie die Rechtsmittelschrift, in welcher sie sich mit der Argumentation der höheren 

Instanz auseinandersetzen und ihre eigene steuerliche Würdigung oder Aspekte darlegen 

und begründen. 

 

 Sie achten stets auf einen sorgfältig erstellten Einspracheentscheid und 

Rechtsmittelschriften. 

Sie achten stets auf eine nachvollziehbare Dokumentation ihrer Arbeitsschritte. 

Sie achten stets darauf, ihre eigene steuerliche Würdigung und ihre Argumentation 

verständlich darzulegen und zu begründen. 

 

 

Metakognition 

Sie analysieren Urteile einer höheren Instanz und prüfen weitere 

Handlungsmöglichkeiten. 

Sie analysieren die Argumentation der höheren Instanz und verfassen eine 

Rechtsmittelschrift. 

g.5 Revisionsverfahren durchführen 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen nehmen Revisionsgesuche oder Informationen aus 

Verständigungsverfahren mit anderen Ländern zu komplexen Fällen entgegen. Sie prüfen 

die formellen Eintretensvoraussetzungen. Falls diese nicht erfüllt sind, verfassen sie einen 

Nichteintretensentscheid. Treten die Steuerexperten/Steuerexpertinnen auf das 

Revisionsbegehren ein, prüfen sie die eingereichten Unterlagen. Bei Bedarf ziehen sie für 

die steuerliche Würdigung Rechtsnormen und Gerichtsentscheide bei und holen weitere 

Informationen und Unterlagen bei den Steuerkund/innen oder deren Berater/innen ein. 

Offene Fragen klären sie telefonisch, auf schriftlichem Weg oder im Rahmen einer 

Verhandlung mit den Kund/innen und/oder deren Berater/innen. In Zweifelsfällen 

besprechen sie den Fall mit der vorgesetzten Person und/oder führen eine Steuerrevision 

bei den Kund/innen durch bzw. veranlassen eine Revision bei der zuständigen Stelle. Nach 

der Klärung aller offenen Fragen nehmen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen die 

steuerliche Würdigung vor. Heissen sie das Revisionsbegehren gut, verfassen sie einen 

Revisionsentscheid oder erstellen eine neue Veranlagung, allenfalls mit Meldungen an 

andere Behörden. Heissen sie die Revision teilweise gut, erstellen sie entweder einen 

Vorschlag und unterbreiten diesen den Steuerkund/innen oder deren Berater/innen oder 

sie verfassen (auch bei Ablehnung des Vorschlags) einen Revisionsentscheid und eine neue 

Veranlagung, bei Bedarf mit Meldungen an andere Behörden. Weisen sie das 

Revisionsbegehren zurück, verfassen sie ebenfalls einen Revisionsentscheid. Sie 

dokumentieren die Arbeitsschritte nachvollziehbar. 

 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Überzeugendes Auftreten 

• Argumentationsfähigkeit 

• Sorgfältige Arbeitsweise, Dokumentation der Arbeitsschritte 

• Kundenorientierung 

Umsetzungspotenzial 

Sie führen komplexe Revisionsverfahren professionell durch. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Rechtsnormen und der Steuerpraxis.  

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Revisionsverfahren. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Erstellen eines Revisionsentscheids. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf die sorgfältige Überprüfung aller Eintretensvoraussetzungen. 

Sie achten stets auf die Klärung aller offenen Fragen auf unterschiedlichen 

Kommunikationskanälen. 

Sie achten stets auf sorgfältig verfasste Revisionsentscheide.  

Sie achten stets auf eine nachvollziehbare Dokumentation ihrer Arbeitsschritte. 

Sie achten auf einen direkten Informationsaustausch mit den entsprechenden 

Stellen und Behörden. 

Metakognition 

Sie reflektieren den Revisionsentscheid und die Veranlagung und leiten bei Bedarf 

Änderungsmassnahmen ein. 

g.6 Nachsteuer- und Strafsteuerverfahren durchführen 

Stellen Steuerexperten/Steuerexpertinnen im regulären Veranlagungsverfahren in bereits 

rechtskräftig veranlagten Steuerperioden veränderte Sachverhalte fest, welche auf eine 

Steuerhinterziehung oder einen Steuerbetrug hinweisen, leiten sie bei Bedarf unter 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

Umsetzungspotenzial 

Sie führen ein Nachsteuer- und Strafsteuerverfahren professionell durch. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Rechtsnormen und der Steuerpraxis.  
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Einbezug des Rechtsdienstes ein Nachsteuer- und ein Strafsteuerverfahren ein. Ebenso 

handeln sie bei Selbstanzeigen durch die Steuerkund/innen oder deren Berater/innen.  

Bei Übertretungen prüfen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen die eingereichten 

Unterlagen und Eröffnen ein Nach- und Strafsteuerverfahren. Bei Bedarf ziehen sie weitere 

Informationen und Unterlagen bei den Steuerkund/innen ein. Offene Fragen klären sie 

telefonisch, auf schriftlichem Weg oder im Rahmen eines persönlichen Gesprächs mit den 

Kund/innen und/oder deren Berater/innen. Bei Bedarf führen sie eine Steuerrevision bei 

den Kund/innen durch oder veranlassen eine Revision bei der zuständigen Stelle. Nach der 

Klärung aller offenen Fragen nehmen sie die steuerliche Würdigung vor. Sie erstellen eine 

neue Veranlagung allenfalls mit Meldungen an andere Behörden. Ebenso verfügen sie eine 

Busse, wobei in Fällen von straflosen Selbstanzeigen die Busse entfällt. Sie stellen sicher, 

dass das rechtliche Gehör gewahrt ist.  

Bei Steuervergehen leiten sie den Fall an den Rechtsdienst weiter und unterstützen diesen 

bei der Bearbeitung des Falls oder stellen direkt eine Anzeige bei der Staatsanwalt wegen 

Steuerbetrugs.  

 

• Überzeugendes Auftreten 

• Argumentationsfähigkeit 

• Sorgfältige Arbeitsweise, Dokumentation der Arbeitsschritte 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der internen Abläufe in der 

Steuerverwaltung  

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Besonderheiten von 

Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Strafsteuerverfahren. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf das Einhalten des Prozessablaufs für Nachsteuer- oder 

Strafsteuerverfahren. 

Sie achten stets darauf, dass das rechtliche Gehör gewahrt ist. 

Sie achten stets auf begründete und nachvollziehbare Entscheide.  

Metakognition 

Sie überprüfen veränderte Sachverhalte oder Selbstanzeigen auf 

Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug und leiten die entsprechenden 

Massnahmen ein. 

g.7 Im internationalen Informations- und Datenaustausch mitwirken 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen wirken beim automatischen internationalen 

Informationsaustausch (AIA), beim spontanen Informationsaustausch (SIA), bei der 

internationalen Amtshilfe auf Ersuchen nach Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) sowie 

beim Country-by-Country-Reporting (CbCR) mit. 

In komplexen Fällen analysieren die Steuerexperten/Steuerexpertinnen die eingehenden 

Meldungen aus dem AIA und gleichen diese mit den bereits deklarieren Vermögenswerten 

und -erträgen ab. Bei Bedarf leiten sie ein Nach- und Strafsteuerverfahren ein und 

unterstützen die zuständige Stelle. 

Im Rahmen des SIA prüfen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen, ob Steuerrulings von 

internationalen Unternehmen sowie von Personen mit Wohnsitz im In- und Ausland unter 

den Anwendungsbereich des spontanen Informationsaustausches fallen. Fällt das Ruling 

darunter, wird es zusammen mit den Steuerkund/innen oder deren Berater/innen in die 

Datenbank der eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) eingepflegt. Die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen der ESTV prüfen die Steuerrulings und leiten diese 

unter Berücksichtigung und Einhaltung der nationalen Verfahrensbestimmungen an die 

ausländischen Steuerbehörden weiter.  

Amtshilfegesuche von ausländischen Behörden nehmen Steuerexperten/Steuerexpertinnen 

der ESTV entgegen und prüfen unter Berücksichtigung der geltenden Rechtsnormen und 

Gerichtsentscheide die Zulässigkeit des Ersuchens. Bei Zulässigkeit wird dieses an die 

zuständige kantonale Steuerverwaltung weitergeleitet. Die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen der kantonalen Steuerverwaltung beantworten die im 

Ersuchen gestellten Fragen, stellen die hierfür notwendigen Dokumentationen bereit und 

schicken die Unterlagen an die ESTV, wo sie die Schlussverfügung erstellen. Im Falle eines 

Rechtsmittelverfahrens begleiten sie dieses und unterstützen die zuständige Stelle. Nach 

Rechtskraft der Verfügung erfolgt die Übermittlung der Informationen an die ausländischen 

Steuerbehörden.  

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen analysieren die eingehenden Meldungen aus dem 

CbCR und entscheiden, ob allenfalls mittels internationaler Amtshilfe gestützt auf das 

massgebende DBA weitere, für das Veranlagungsverfahren massgebende Informationen 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Sorgfältige Arbeitsweise, Dokumentation der Arbeitsschritte 

• IT-Affinität 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie wirken beim internationalen Informations- und Datenaustausch mit. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der verschiedenen Verfahren im 

internationalen Informations- und Datenaustausch.  

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der internen Abläufe in der 

Steuerverwaltung sowie bei der Zusammenarbeit mit anderen Behörden. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse bei der Beurteilung von Meldungen, 

Steuerrulings und Ersuchen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Erstellen der Schlussverfügung. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine sorgfältige Arbeitsweise unter Berücksichtigung aller 

nationalen und internationalen Vorgaben. 

Sie achten stets auf eine gute Zusammenarbeit mit in- und ausländischen 

Steuerbehörden. 

Sie achten auf die Rechtskraft der Verfügung bei der Vermittlung der Information 

an die ausländische Steuerbehörde. 

Metakognition 

Sie analysieren eingehende Meldungen aus dem AIA und leiten bei Bedarf das 

entsprechende Verfahren ein. 

Sie analysieren eingehende Meldungen aus dem CbCR und entscheiden, ob weitere 

Informationen einverlangt werden sollen. 
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einverlangt werden sollen. Gegebenenfalls erstellen sie ein entsprechendes Gesuch und 

schicken es an die ESTV zwecks Übermittlung an die ausländischen Steuerbehörden. 
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Handlungskompetenzbereich H: Aufbereitung Gutachten und Rechtsgrundlagen 

 

Steuerexpertinnen und Steuerexperten entwerfen oftmals in Zusammenarbeit mit Juristinnen und Juristen neue Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie Hilfsmittel - und entwickeln diese weiter. Dafür 

verfassen sie erläuternde Dokumente für Beratungen, Vernehmlassungen und Abstimmungen. 

 

H. Aufbereitung Gutachten und Rechtsgrundlagen 
 

Arbeitssituation Kritische Erfolgsfaktoren Kompetenzdimensionen 

h.1 Gesetze, Verordnungen und Botschaften entwerfen und beurteilen 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen in der öffentlichen Verwaltung entwerfen in 

Zusammenarbeit mit Jurist/innen neue Gesetze sowie Verordnungen und entwickeln diese 

weiter. Zu diesem Zweck analysieren sie die Entwicklungen in Recht, Gesellschaft, Politik 

und Wirtschaft sowie die Interessen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Sie gestalten 

neue Rechtsnormen sowie Änderungen so, dass diese mit übergeordnetem Recht 

harmonieren, die politischen Vorgaben und die angestrebten Zielsetzungen auch langfristig 

erfüllen und mehrheitsfähig sind. Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses und für die 

Beratungen in den zuständigen politischen Gremien verfassen die 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen Berichte und Botschaften. Im Fall eines Referendums 

verfassen sie zudem Erläuterungen zu den Abstimmungsunterlagen. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen der öffentlichen Verwaltung und in der Privatwirtschaft 

nehmen im Rahmen von Vernehmlassungen direkt, über die politischen Organe oder über 

Berufsverbände Stellung zu neuen Gesetzen und Verordnungen sowie zu Änderungen 

bestehender Rechtsnormen.  

• Umfassende Fachkompetenz 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Juristische Sprache 

• Schriftliche Ausdrucksweise 

• Politische Sensibilität 

• Lösungsorientiertes Denken 

• Komplexitätsbewältigung  

• Teamfähigkeit  

 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie entwerfen in Zusammenarbeit mit Jurist/innen neue Gesetze und 

Verordnungen und entwickeln diese weiter. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Rechtskenntnisse. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Rechtsnormgestaltung. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Erstellen von Berichten und Botschaften 

für Gesetzgebungsprozesse. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Erläutern von Abstimmungsunterlagen 

für ein Referendum. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf eine klare und nachvollziehbare Stellungnahme zu neuen 

Gesetzen, Verordnungen und Änderungen bestehender Rechtsformen. 

Sie achten stets darauf, dass neue Rechtsnormen mit dem übergeordneten Recht 

harmonieren. 

Sie achten darauf, dass politische Vorgaben und angestrebte Zielsetzungen 

langfristig und mehrheitsfähig erfüllt sind. 

Sie sind motiviert, in Fachgruppen alternative Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 

Metakognition 

Sie analysieren Entwicklungen zu Recht, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und 

die Interessen der Anspruchsgruppen, um darauf abgestimmte neue Rechtsformen 

zu entwerfen. 

 

h.2 Richtlinien und Hilfsmittel verfassen sowie beurteilen 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen entwerfen in der öffentlichen Verwaltung und in 

Arbeitsgruppen der Schweizerischen Steuerkonferenz neue Weisungen, Kreis- und 

Rundschreiben, Wegleitungen, Handbücher für Steuerkund/innen, 

Veranlagungshandbücher für die Mitarbeitenden der Steuerverwaltung, Merkblätter sowie 

Formulare und entwickeln diese weiter. Aktualisierungen nehmen sie insbesondere bei 

Änderungen der zugrundeliegenden Gesetze und Verordnungen vor. Für die Anhörungen 

und Konsultationen verfassen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen Begleitschreiben und 

Erläuterungen. Sie analysieren Rückmeldungen und passen gegebenenfalls die in Frage 

stehenden Dokumente an. Abschliessend leiten die Steuerexperten/Steuerexpertinnen die 

Dokumente an die für die Veröffentlichung zuständige Stelle weiter.  

Steuerexperten/Steuerexpertinnen der öffentlichen Verwaltung und in der Privatwirtschaft 

nehmen im Rahmen von Anhörungen und Konsultationen direkt oder über Berufsverbände 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Ganzheitliches und vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Juristische Sprache 

• Schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

• Lösungsorientiertes Denken 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie verfassen entsprechende Richtlinien und Hilfsmittel für unterschiedliche 

Anspruchsgruppen und entwickeln diese weiter. 

Sie beurteilen neue sowie aktualisierte Weisungen, Kreis-/Rundschreiben und 

Wegleitungen. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des Steuerrechts und der Steuerpraxis. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Verfassen rechtlicher Schriftstücke. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse der entsprechenden Hilfsmittel zum 

Erstellen der Dokumente. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der für die Veröffentlichung zuständigen 

Stellen. 
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Stellung zu neuen sowie aktualisierten Weisungen, Kreis-/Rundschreiben und 

Wegleitungen.  
Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf die Aktualisierung der Schriftstücke bei Änderungen der 

zugrundeliegenden Gesetze und Verordnungen. 

Sie achten stets auf die korrekte und verständliche Formulierung der Schriftstücke 

für die jeweilige Anspruchsgruppe. 

Metakognition 

Sie analysieren Rückmeldungen und passen bei Bedarf die entsprechenden 

Dokumente an. 
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Handlungskompetenzbereich I: Selbstmanagement 

 

Steuerexpertinnen und Steuerexperten arbeiten in einem schnelllebigen Umfeld. Die Gesellschaft, die Rechtsnormen sowie die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden unterliegen einem steten Wandel. 

Sie halten sich bezüglich der aktuellen Entwicklungen in ihrem Arbeitsbereich stets auf dem Laufenden, daher legen sie auch viel Wert auf die eigene Kompetenzentwicklung. 

 

I. Selbstmanagement 
 

Arbeitssituation Kritische Erfolgsfaktoren Kompetenzdimensionen 

i.1 Überzeugend auftreten, kommunizieren und verhandeln 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen treten stets kompetent und selbstsicher auf. Sie 

kommunizieren mit allen Anspruchsgruppen auf eine überzeugende Weise und akzeptieren 

Meinungen anderer Steuerexperten/Steuerexpertinnen. Sie gehen verbal sowie nonverbal 

auf Kundenbedürfnisse aktiv und empathisch ein und bauen eine vertrauensvolle Beziehung 

auf. Sie zeigen bei Lösungsvorschlägen Vor- und Nachteile auf und verhalten sich stets 

dienstleistungsorientiert und zuvorkommend. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen bleiben in schwierigen Situationen ruhig und sachlich, 

analysieren die Lage und leiten mögliche Lösungsmöglichkeiten davon ab. Sie 

argumentieren überzeugend und verhandeln selbstsicher.  

Steuerexperten/Steuerexpertinnen reflektieren ihre Kundeninteraktion regelmässig und 

entwickeln neue Herangehensweisen. Sie erfragen das Kundenfeedback regelmässig 

mittels geeigneter Tools und Methoden. 

• Überzeugende Auftrittskompetenz 

• Business-Etikett 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit 

• Respektvoller Umgang mit Menschen 

• Unternehmerisches Denken 

 

Umsetzungspotenzial 

Sie treten stets kompetent und selbstsicher in der Kommunikation mit anderen 

auf. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Business-Etikette. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von verbalen und nonverbalen 

Kommunikationstechniken. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie achten stets auf einen respektvollen Umgang mit ihrem Gegenüber. 

Sie sind motiviert, die Vor- und Nachteile von Lösungsvorschlägen 

dienstleistungsorientiert zu vermitteln. 

Sie achten darauf, in schwierigen Situationen ruhig und sachlich zu bleiben. 

Sie achten auf eine überzeugende und selbstsichere Argumentation in 

Verhandlungssituationen. 

Metakognition 

Sie reflektieren regelmässig den Kundenkontakt und entwickeln stetig neue 

Herangehensweisen. 

Sie analysieren Kundenfeedbacks und leiten entsprechende Massnahmen ab. 

 

i.2 Arbeitstechniken weiterentwickeln 

In ihrem Arbeitsalltag setzen die Steuerexperten/Steuerexpertinnen eine wirksame 

Arbeitstechnik ein. Sie verschaffen sich laufend einen Überblick über die zu erledigenden 

Aufgaben und delegieren Aufgaben, die sie nicht selbst erledigen müssen, an die 

entsprechende Stelle. Durch eine systematische Zeitplanung stellen sie die termingerechte 

und effiziente Erledigung der Aufgaben sicher. Sie informieren sich über digitale Lösungen, 

welche die Aufgabenerledigung optimal unterstützen.  

Steuerexperten/Steuerexpertinnen reflektieren ihre Arbeitsorganisation und optimieren 

laufend die Arbeitstechniken, um die Zielsetzungen effizienter zu erreichen. Hierfür 

informieren sie sich über aktuelle Hilfsmittel, digitale Methoden oder Tools und setzen diese 

in ihrem Arbeitsprozess ein. 

• Umfassende Fachkompetenz 

• Ganzheitliches und vernetztes Denken 

• Analytische Fähigkeiten 

• Juristische Sprache 

• Schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

• Lösungsorientiertes Denken 

• IT-Affinität  

 

Umsetzungspotenzial 

Sie gestalten ihre Arbeit mittels geeigneter Techniken, Methoden und Instrumente 

effizient. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von Arbeitstechniken. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse digitaler Hilfsmittel, Methoden und Tools 

für den Arbeitsprozess. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie sind motiviert, der persönlichen Arbeitsplanung ausreichend Zeit zu widmen. 

Sie sind motiviert, neue digitale Lösungen zur Optimierung des Arbeitsprozesses 

einzusetzen. 

Metakognition 

Sie reflektieren ihre Arbeitsorganisation und leiten Optimierungen in der 

Arbeitstechnik ein. 

 

i.3 Kompetenzentwicklung prüfen und erweitern 

Die Steuerexperten/Steuerexpertinnen gestalten die eigene berufliche Weiterentwicklung 

proaktiv und zielgerichtet. Sie reflektieren regelmässig über den eigenen Stand der 

• Analytische Fähigkeiten 

• Branchenkenntnisse 

Umsetzungspotenzial 

Sie gestalten ihre eigene berufliche Kompetenzentwicklung proaktiv. 
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Kompetenzen und holen proaktiv Feedback bei Mitarbeitenden bzw. bei der vorgesetzten 

Stelle ab. Sie halten sich durch Lektüre von Fach- und Branchenpublikationen stets auf dem 

Laufenden und informieren sich über gezielte Weiterbildungsangebote. Sie schlagen 

zukunftsweisende Weiterbildungsmöglichkeiten für die Erweiterung der Kompetenzen für 

sich bzw. das Team vor. 

 

• Gute Kenntnisse zu Weiterbildungsangebote 

• Motivation 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Weiterbildungsmöglichkeiten in ihrer 

Branche. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse in der Standortbestimmung. 

Sie achten auf das aktive Einbeziehen des Teams in die zukunftsweisenden 

Weiterbildungsmassnahmen. 

 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie sind motiviert, sich über Fach- und Branchenpublikationen auf dem Laufenden 

zu halten. 

Sie sind motiviert, mit Feedback konstruktiv umzugehen. 

Metakognition 

Sie analysieren regelmässigen ihren eigenen Standort und leiten bei Bedarf 

gezielte Massnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen ein. 

Sie analysieren das eingeholte Feedback leiten daraus gezielte 

Weiterbildungsmassnahmen ab. 

 

i.4 Technologien der digitalen Arbeitswelt einsetzen 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen wenden die gängigen Softwares ihres Arbeitsbereichs 

an. Sie nutzen und betreuen digitale Arbeitsumgebungen und Tools und organisieren 

digitale Austauschgefässe. Sie arbeiten mit aktuellen Datenbanken und aktualisieren 

Inhalte und Daten. Dabei berücksichtigen sie übergreifende und betriebsinterne 

Datenschutzrichtlinien. 

Steuerexperten/Steuerexpertinnen verfolgen mit Interesse das dynamische Feld neuer 

Technologien. Die Vorteile der verwendeten Technologien in ihrem Betrieb vertreten sie 

überzeugend gegenüber der vorgesetzten Stelle, Mitarbeitenden und Kund/innen. 

• Analytische Fähigkeiten 

• Vertieftes technisches Wissen des Berufs 

• Sehr gute Kenntnisse zum Datenschutz 

• IT-Affinität 

Umsetzungspotenzial 

Sie wenden die gängigen technischen Hilfsmittel in ihrem Arbeitsbereich sicher an. 

Wissen, Verständnis 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse von digitalen Arbeitswelten, Tools und 

Austauschgefässen. 

Sie verfügen über Anwenderkenntnisse im Datenbankmanagement. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des Datenschutzes. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

Sie sind motiviert, sich mit technischen Neuerungen in ihrem Berufsfeld 

auseinanderzusetzen. 

Sie sind motiviert, die Vorteile der technischen Hilfsmittel überzeugend gegenüber 

der vorgesetzten Stelle, Mitarbeitenden und Kund/innen anzuwenden. 

Metakognition 

Sie analysieren neue technische Trends und Innovationen in ihrer Branche und 

leiten den Nutzen für ihr Unternehmen ab. 
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